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Vorwort

Mit jedem Weg, den wir in unserem Alltag zu Fuß oder mit 

dem Rad zurücklegen, leisten wir nicht nur einen wertvollen 

Beitrag für unser Klima, sondern tun auch uns selbst etwas 

Gutes. Bewegung an der frischen Luft ist gesund, Rad fahren 

und zu Fuß gehen machen uns flexibel und die aktive 

 Mobilität ist oft auch das schnellste Mittel, um von A nach B 

zu kommen. Wir alle können so unkompliziert und umwelt-

freundlich unterwegs sein und sparen uns dabei zudem 

 eines: lästiges Parkplatz-Suchen und Staus, in denen wir oft 

wertvolle Zeit verlieren. Natürlich wünschen wir uns eine flä-

chendeckende und speziell dafür vorgesehene Infrastruktur, 

um sicher und zügig voranzukommen. Doch leider ist es 

 vielerorts nicht ganz einfach im bestehenden Straßenraum 

Radinfrastruktur zu errichten. Sie als Vertreterinnen und 

 Vertreter der Gemeinden trifft hier die Aufgabe, für alle be-

troffenen Parteien wie AutofahrerInnen, RadfahrerInnen, 

 SpaziergängerInnen, AnwohnerInnen oder AnliegerInnen 

ein ausgewogenes Maß an  Straßenraum zur Verfügung zu 

 stellen. Genau dieser Raum stellt  allerdings insbesondere in 

bestehenden Siedlungen und Ortszentren oft die größte 

 Einschränkung dar.

 

Natürlich gibt es, trotz aller unterschiedlichen Interessen, eine 

Vielzahl an Möglichkeiten, um Rad fahren und zu Fuß  gehen 

durch verbesserte Infrastruktur attraktiver zu machen. Was 

es hierbei zu beachten gilt oder auch Beispiele aus  anderen 

 Gemeinden und Ländern sollen Sie, die Verant wortlichen in 

den Gemeinden, bei Ihren Aufgaben und  Über  legungen 

 unterstützen. In diesem Leitfaden finden Sie  Informationen 

und  Hilfestellungen rund um die technischen und recht-

lichen Grundlagen der Radverkehrsplanung sowie eine 

Sammlung innovativer Maßnahmen zur einfachen und 

 kostengünstigen Steigerung der Attraktivität und Sicherheit 

für RadfahrerInnen und FußgängerInnen.

Gutes Gelingen und viel Erfolg

Ludwig Schleritzko

Landesrat
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Das Land Niederösterreich möchte bis 2030 die Zahl der Alltags-

wege, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden, 

verdoppeln. Dies erfordert vor allem eine für das Radfahren 

optimale Infrastruktur, um sicher und zügig vor anzukommen. 

Der vorliegende Leitfaden dient als Information und Hilfe-

stellung für niederösterreichische Gemeinden, PlanerInnen 

und alle Personen, die sich für das Thema Radverkehr interes-

sieren, und zeigt die technischen und rechtlichen Grund-

lagen der Radverkehrsplanung auf.

Der Großteil der Radinfrastruktur wird im bestehenden 

 Straßenraum errichtet. Radwege werden dabei oft als einzige 

Möglichkeit gesehen, um den Radverkehr zu fördern. 

 Zahl reiche Nutzungsansprüche an den Straßenraum (Rad-, 

Einleitung

Kfz- und Fußgängerverkehr, Aufenthaltsfunktion etc.) und 

schmale Straßenquerschnitte lassen die Errichtung eines 

Radweges jedoch oftmals nicht zu.

Einen wesentlichen Bestandteil dieses Leitfadens bildet aus 

diesem Grund auch die Vorstellung innovativer Maßnahmen, 

die einfach und kostengünstig die Attraktivität und Sicher-

heit des Radverkehrs erhöhen sollen. Eine umfangreiche Vor-

lagensammlung, welche laufend erweitert wird, bietet den 

AnwenderInnen des Leitfadens die Möglichkeit situativ 

 geeignete Maßnahmen auszuwählen. 

Aufgrund des großen Umfangs der möglichen Maßnahmen 

ist dieser Teil des Leitfadens ausschließlich im Internet unter 

www.noe.gv.at/noe/Verkehrsberatung.html abrufbar.  
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2
Eine gute Radverkehrsplanung berücksichtigt die speziellen 

Anforderungen und Bedürfnisse von Radfahrenden. Da sie 

ihre Körperkraft zur Fortbewegung einsetzen, reagieren sie 

sensibel auf Steigungen, Halte und Umwege. 

Das Ziel der Radverkehrsplanung ist ein flächendeckendes 

Radverkehrsnetz, das ein sicheres und zügiges Vorankom-

men mit dem Fahrrad im Alltag ermöglicht. 

Die wichtigsten Anforderungen und Bedürfnisse des Alltags-

radverkehrs hinsichtlich Verkehrssicherheit und Komfort sind 

in Tabelle 1 dargestellt. 

 

Empfehlungen für einen sicheren 
und komfortablen Radverkehr

Nachfolgend werden die wichtigsten technischen Grund-

lagen für die Planung einer sicheren und komfortablen Rad-

infrastruktur vorgestellt, weiterführende Informationen sind 

in der RVS „Radverkehr“ /2/ enthalten: 

Geschwindigkeit:
Zur Gewährleistung eines hohen Fahrkomforts sollte ein 

gleichbleibendes Geschwindigkeitsniveau von zumindest 

20 km/h für den Radverkehr ermöglicht werden. 

Bei Neuplanungen ist eine Projektierungsgeschwindigkeit 

von 25 km/h anzustreben, bei Gefällestrecken ca. 30 bis 

40 km/h. Trassierungselemente wie Radien, Kuppen, Wannen 

etc. für den Verlauf der Radfahranlage sind entsprechend 

 darauf abzustimmen.

Tabelle 1: Grundlegende Bedürfnisse und Anforderungen 
des Radverkehrs /2/ – eigene Bearbeitung

Anforderungen und BedürfnisseAnforderungen und Bedürfnisse

Kriterium Anforderung

Verkehrssicherheit
Trassierungsparameter entsprechend der Wunschgeschwindigkeit

sichere und eindeutige Führung an Knotenpunkten

ausreichende Sichtverhältnisse bei Grundstückszufahrten und Knoten

geringes Sturzrisiko

ausreichend Abstand zum fließenden und ruhenden Verkehr

Qualität und Komfort
möglichst wenig Halte an Kreuzungen (z. B. durch Bevorrangung)

direkte Befahrbarkeit aller Kreuzungsrelationen

geringe Behinderung durch andere VerkehrsteilnehmerInnen

Überholmöglichkeit anderer Radfahrender

Minimierung von Umwegen

Minimierung von Steigungsstrecken
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Trassierungsparameter:
Bei Kurvenfahrten hängt die mögliche Fahrgeschwindigkeit 

vom Kurvenradius ab, Radien unter 8 m sollen nur in Aus-

nahmefällen angeordnet werden. Um eine problemlose 

 Befahrbarkeit der Kurve sicherzustellen, können bei kleinen 

Radien Kurvenverbreiterungen erforderlich sein. 

Steigungen stellen für AlltagsradfahrerInnen eine wesent-

liche Einbuße hinsichtlich Reisezeit und Komfort dar, weshalb 

Steigungen von mehr als 3 % über längere Streckenab-

schnitte vermieden werden sollen. Auf kurzer Strecke sind 

auch größere Steigungen von bis zu 12 % zulässig. 

Sichtweiten:
Je schneller Radfahrende unterwegs sind, desto mehr Sicht-

weite und Anhalteweg benötigen sie, um vor einem Hinder-

nis rechtzeitig stehenbleiben zu können. Der Zusammen-

hang zwischen Fahrgeschwindigkeit von Radfahrenden und 

Anhaltesichtweite bzw. -weg ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Zusammenhang zwischen Fahrgeschwindigkeit, 
erforderlicher Anhaltesichtweite und Anhalteweg /2/ – 
 eigene Bearbeitung

Licht- und Verkehrsraum des  Radverkehrs:
Der Verkehrsraum dient der Fortbewegung der Radfahren-

den und ist von allen Hindernissen freizuhalten. 

Der zusätzliche Lichtraum von je 0,25 m bietet die entspre-

chenden Sicherheitsabstände zu festen Hindernissen – Be-

wuchs, Verkehrszeichen, vertikale Leiteinrichtungen und 

Ähnliches dürfen jedoch hineinragen. Die Mindestabmes-

sungen des Licht- und Verkehrsraumes sind in Abbildung 1 

ersichtlich /2/. 

Berücksichtigung von E-Bikes in der Planung:
Elektrofahrräder ergänzen die eigene Muskelkraft mit der 

Kraft eines Elektromotors. Dadurch können Radfahrende 

nicht nur schwere Lasten im Alltag transportieren, sondern 

auch mühelos lange oder hügelige Strecken gut bewältigen. 

E-Bikes erschließen das Verkehrsmittel Fahrrad somit für eine 

immer größer werdende neue Nutzergruppe, die sich mit bis  

zu 25 km/h auf freien Strecken fortbewegt.

 

Mit zunehmender Anzahl von E-Bikes im Straßenverkehr 

nimmt das Geschwindigkeitsniveau zu, damit aber auch die 

Inhomogenität der Geschwindigkeiten beim Verkehrsmittel 

Fahrrad. Dies kann größere Sichtweiten bei Kreuzungen und 

Querungsstellen sowie größere Kurvenradien erforderlich 

machen. Diese Aspekte sind daher bei der Planung der Rad-

infrastruktur zu berücksichtigen /27/.

Abbildung 1: 
Verkehrs- und Licht-
raum von einem 
bzw. zwei Radfah-
renden auf gerader 
Strecke (alle Maße 
in [m]) /2/

Fahrgeschwindigkeit
[km/h]

erforderliche Anhalte
sichtweite/ Anhalteweg [m]

20 15

30 25

40 40
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3Bauliche und rechtliche Maßnahmen 
für den Radverkehr

Eine gute und sichere Radverkehrsinfrastruktur ist eine 

wesent liche Voraussetzung für die Attraktivierung des Rad-

verkehrs. Für die Planung stehen zahlreiche Elemente (z. B. 

Radweg, Mehrzweckstreifen) zur Verfügung, die anschlie-

ßend detailliert beschrieben sind. 

Auch die Straßenverkehrsordnung (StVO) /1/, die die allge-

mein gültigen Verkehrsregeln und -vorschriften festschreibt, 

bietet zahlreiche rechtliche Möglichkeiten zur Förderung des 

Radverkehrs.

Zu beachten ist aber, dass bei vielen rechtlichen Maßnahmen 

die Notwendigkeit durch die Verkehrsbehörde festgestellt 

werden muss und die Vor- und Nachteile abzuwägen sind.

Eine Übersicht über die Radverkehrsanlagen und rechtlichen 

Bestimmungen ist in Tabelle 4 dargestellt.

3.1 FÜHRUNGSFORMEN UND 
 DIMENSIONIERUNG VON 
 RADVERKEHRSANLAGEN

In diesem Kapitel finden Sie die wichtigsten Planungsgrund-

lagen für die Radinfrastruktur. Für die Radverkehrsplanung in 

Österreich stellt die RVS 03.02.13 „Radverkehr“ /2/ den aktuel-

len Stand der Technik dar, darüber hinaus werden im Leit-

faden auch Erkenntnisse und Empfehlungen aus dem In- und 

Ausland berücksichtigt. Zu beachten ist, dass sich der Anwen-

dungsbereich der RVS 03.02.13 /2/ nur auf Neu- und Umpla-

nung von Radverkehrsanlagen bezieht. Die Richtlinie kann 

auf der Homepage der FSV (Forschungsgesellschaft Straße – 

Schiene – Verkehr) unter http://www.fsv.at gratis herunter-

geladen werden.

Folgende Grundsätze sind bei der Radverkehrsplanung unter 

anderem zu beachten:

 ■ Radverkehrsplanung ist Angebotsplanung

 ■ Rücksichtnahme auf den Fußgängerverkehr

 ■ Durchgängigkeit

 ■ Erforderliche Sichtweiten müssen vorhanden sein

 ■ Keine Kombination von Mindestbreiten

 ■ Problembereiche nicht ausklammern

 ■ Besser keine als eine schlechte Radverkehrsanlage

 
Führungsformen des Radverkehrs
Der Radverkehr kann gemeinsam oder getrennt vom Kfz- 

Verkehr geführt werden.

Im Mischprinzip teilen sich Radfahrende und Kfz dieselbe 

Fahrfläche, beim Mischprinzip mit radfahrfreundlichen Maß-

nahmen bieten bauliche Elemente zusätzliche Sicherheit. Das 

Trennprinzip stellt Radfahrenden abseits anderer Verkehrs-

arten eigene Verkehrsflächen zur Verfügung (s. Tabelle 3).

Hierarchische Einteilung von 
 Radverkehrsnetzen
Je nach ihrer Bedeutung werden folgende Radverkehrs-

anlagen unterschieden:

1. Radschnellverbindungen: Sie bieten eine hochrangige 

Verbindung wichtiger Quell- und Zielpunkte über größere 

Entfernungen und werden grundsätzlich getrennt vom 

Kfz-Verkehr und Fußgängerverkehr geführt. 

2. Hauptradrouten: Sie verbinden ebenfalls wichtige 

Quell- und Zielpunkte des Radverkehrs direkt miteinander 

und erstrecken sich über mehrere Stadtteile bzw. 

Gemeinden. 

Als Führungsform kommt primär das Trennprinzip in 

Frage, im untergeordneten Straßennetz auch gemeinsam 

mit dem Kfz-Verkehr. 
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3. Verbindungs- und Sammelrouten: Sie verbinden 

Hauptradrouten untereinander oder Quell- und Ziel-

punkte mit Hauptradrouten. Darüber hinaus üben 

sie eine Sammelfunktion bei der Erschließung kleinerer 

Gebiete aus. Als Führungsform kommen sowohl das 

Trenn- als auch das Mischprinzip in Frage. 

4. Flächenerschließung: Für ein engmaschiges und 

gut verbundenes Radverkehrsnetz werden auch 

Siedlungsstraßen bzw. Straßen mit geringem Verkehr 

eingebunden. 

Wahl der Radfahranlage
Für die Wahl einer Radfahranlage sind unter anderem die 

 Kriterien Hierarchie, höchstzulässige Geschwindigkeit, Kfz- 

Verkehrsaufkommen sowie Platzverhältnisse und Kreuzungs-

situationen maßgeblich.

Abbildung 2 zeigt die Einsatzbereiche der unterschiedlichen 

Führungsformen der Radfahranlagen auf Hauptradrouten, 

Verbindungs und Sammelrouten in Abhängigkeit von 

Verkehrsstärke und Geschwindigkeit. Fazit: Je mehr Verkehr 

Tabelle 3: Führungsformen des Radverkehrs

Abbildung 2: Einsatzgrenzen der 
 unterschiedlichen Führungsformen von 
Radfahranlagen auf Hauptradrouten, 
Verbindungs- und Sammelrouten in 
Abhängigkeit von Verkehrsstärke und 
 Geschwindigkeit (punktierte Linien 
 stellen Übergangsbereiche dar) /2/

Führungsformen des RadverkehrsFührungsformen des Radverkehrs

Trennprinzip Mischprinzip mit radfahr freundlichen Maßnahmen Mischprinzip

– Radweg – Mehrzweckstreifen

– Geh- und Radweg – Radfahren gegen die Einbahn

– Radfahrstreifen – Fahrradstraße

– Begegnungszone

– Fahrstreifen für Radverkehr und ÖV

– fahrradfreundliche Straße

– Sharrows

KriterienKriterien

Kfz-Verkehrsstärke, höchstzulässige Geschwindigkeit, Schwerverkehr, Platzverhältnisse, 
Kreuzungssituation, ruhender Verkehr

Hauptradrouten
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und je höher die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs, desto 

eher sollten Rad- und Kfz-Verkehr getrennt werden.

Die Einsatzgrenzen der unterschiedlichen Führungsformen 

von Radfahranlagen für die Flächenerschließung sind in 

Abbildung 3 zu sehen. Hier können auch bei höherem 

Kfz-Aufkommen und höheren Geschwindigkeiten Rad- und 

Kfz-Verkehr gemischt werden.

Folgende Kriterien sind darüber hinaus zu berücksichtigen:

Schwerverkehr: Ab 100 Lkw oder Bussen pro Stunde ist der 

Einsatz des Trennprinzips zu bevorzugen, um Radfahrende 

insbesondere bei Überhol- und Abbiegevorgängen von Lkw 

gut zu schützen. 

Flächenverfügbarkeit: Nur ausreichend breit dimensio-

nierte Radverkehrsanlagen ermöglichen eine komfortable 

und sichere Fahrt. Hier wird geprüft, ob die Anlage bezüglich 

ihrer Breite den Anforderungen der anzustrebenden Ausbau-

stufe (vgl. nachfolgende Ausführungen) entspricht. 

Steht keine ausreichende Breite zur Verfügung, können mög-

licherweise durch Änderung bzw. Entfall von Stellplätzen, 

Fahrstreifen, Grünflächen etc. ausreichende Flächen geschaf-

fen werden. 

Parken: Ein- und Ausparkvorgänge, besonders bei schräg 

oder senkrecht parkenden Fahrzeugen, gefährden Radfah-

rende, da hier oftmals unzureichende Sichten bestehen. Auch 

eine große Anzahl von Parkvorgängen und häufiger Liefer-

verkehr spricht für eine getrennte Führung des Radverkehrs. 

Je mehr Parkvorgänge und Liefertätigkeiten in einem Straßen-

abschnitt stattfinden, desto eher empfiehlt sich eine getrennte 

Führung des Radverkehrs. 

Knotenpunkte: Kreuzungspunkte mit dem Kfz-Verkehr stel-

len potenzielle Gefahrenstellen für Radfahrende dar. Je mehr 

Kreuzungspunkte pro Kilometer bzw. je höher die  Anzahl der 

ab- oder einbiegenden Fahrzeuge, umso eher werden Rad-

fahrstreifen anstelle von Radwegen empfohlen. 

Ausführliche Beschreibungen und Empfehlungen zur Gestal-

tung von Kreuzungsbereichen finden Sie in Kapitel 3.3.

Dimensionierung von Radfahranlagen
Die Dimensionierung der einzelnen Radfahranlagen (Rad-

weg, Geh- und Radweg, Radfahrstreifen und Mehrzweckstrei-

fen) erfolgt gemäß der RVS „Radverkehr“ /2/ in zwei Schritten:

Im ersten Schritt wird die Ausbaustufe entsprechend der ge-

gebenen Routenhierarchie (vgl. S. 8) und der zu erwartenden 

Radverkehrsstärke ermittelt. 

Es werden dabei vier Ausbaustufen (A, B, C und D) unterschie-

den, wobei die Stufen A und B für Radschnellverbindungen 

und Hauptrouten, die Stufen C und D für Verbindungs- und 

Sammelrouten vorgesehen sind. Die jeweilige Ausbaustufe 

gibt dann eine entsprechende Breite vor. 

Abbildung 3: 
 Einsatzgrenzen der 
unterschiedlichen 
 Führungsformen von 
 Radfahranlagen für 
die Flächenerschlie-
ßung in Abhängigkeit 
von  Verkehrsstärke 
und  Geschwindigkeit 
(punktierte Linien 
 stellen Übergangs-
bereiche dar) /2/

Flächenerschließung
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Im zweiten Schritt wird die erforderliche Gesamtbreite der 

Radfahranlage ermittelt, die sich aus der Grundbreite und 

dem Schutzstreifen zusammensetzt. Ein entsprechender 

Lichtraum muss noch zusätzlich berücksichtigt werden. Die 

erforderliche Gesamtbreite der einzelnen Radfahranlagen ist 

bei der detaillierten Beschreibung der einzelnen Radfahranla-

gen in den nachfolgenden Kapiteln angeführt. Grundsätzlich 

gilt: Je mehr die einzelnen Verkehrsarten voneinander ge-

trennt werden sollen, desto größer ist der Platzbedarf. Vor 

 allem in bestehenden Ortsgebieten entscheidet daher auch 

die vorgegebene Straßenraumbreite die mögliche Radfahr-

anlage mit.

Bei der Dimensionierung der Radverkehrsanlage sind auch 

die gegebenen Längsneigungen zu berücksichtigen. Durch 

seitliche Ausgleichsbewegungen Radfahrender bei Steigun-

gen oder hohen Fahrgeschwindigkeiten bei Gefällestrecken 

sind diese Abschnitte breiter auszuführen. 

Sind keine ausreichenden Platzverhältnisse für beidseitige 

Radverkehrsanlagen gegeben, sollte die Radverkehrsanlage 

bergauf angelegt werden, da der Geschwindigkeitsunter-

schied zum Kfz-Verkehr beim Bergabfahren geringer ist. 

Bei ausreichenden Platzverhältnissen kann gegebenenfalls 

die Anlage einer asymmetrischen Querschnittsaufteilung 

(breitere Radverkehrsanlage bergauf) zielführend sein.

Bodenmarkierungen
Bodenmarkierungen können als Flächen- (z. B. Sperrflächen) 

und Längsmarkierungen (z. B. Leitlinien) sowie punktuell 

 aufgebracht werden (z. B. Piktogramme). Sie haben generell 

 einen sehr großen Einfluss auf die Wahl der Fahrlinie aller Ver-

kehrsteilnehmerInnen. 

Längsmarkierungen: Längsmarkierungen befinden sich im 

direkten Blickfeld der Kfz-LenkerInnen und werden daher 

 intuitiv ohne direkte Blickzuwendung wahrgenommen. 

Durch diese Bodenmarkierungen kommt es aber zu einer 

starren Zuteilung der einzelnen Verkehrsflächen auf die Ver-

kehrsarten. Bei sehr schmalen Radfahr- oder Mehrzweckstrei-

fen wird dadurch oft sehr knapp an den Radfahrenden vor-

beigefahren. Müssen Radfahrende ihren Fahrstreifen plötzlich 

verlassen (beispielsweise, um einer geöffneten Autotür aus-

zuweichen) und auf den Kfz-Fahrstreifen ausweichen, kann es 

zu gefährlichen Situationen kommen.

Piktogramme: Radpiktogramme werden zur Kennzeich-

nung von Radfahranlagen und Radfahren gegen die Einbahn 

verwendet.

Sharrows hingegen können im Mischverkehr eingesetzt 

 werden, sie ersetzen aber keine Radfahranlage. Folgende 

Wirkungen können erzielt werden:

 ■ Hinweis auf Radverkehr auf der Fahrbahn

 ■ Vorgabe der Fahrlinie des Radverkehrs und damit 

Sicherstellen eines ausreichenden Seitenabstandes zu 

parkenden Kfz zur Vermeidung von „Dooring“-Unfällen

 ■ Hinweis auf empfohlene Fahrrelationen an Kreuzungen

 ■ Hinweis auf Routen für den Radverkehr an Stellen, die 

von den Fahrrelationen des Kfz-Verkehrs abweichen

Durch die richtige Situierung von Sharrows (ca. 1,0 m vom 

Randstein entfernt) kann die Verkehrssicherheit erhöht  werden 

/8/ und /24/. Untersuchungen zeigen auch, dass durch Rad-

piktogramme auf der Fahrbahn weniger Kraftfahrzeuge 

 Radfahrende überholen und sich die Geschwindigkeiten der 

Kfz leicht reduzieren. 

Einfärbung von Radverkehrsanlagen: Eingefärbte Radver-

kehrsanlagen heben sich optisch gut hervor und sind daher 

für konfliktträchtige Abschnitte bzw. Problembereiche (z. B. Ein-

mündungen, hoher Parkdruck oder Engstellen) gut geeignet. 

3.2 RADINFRASTRUKTUR IM 
 ORTSGEBIET – STRECKENBEREICH

Die Tabelle 4 zeigt einen Überblick über die wichtigsten 

 Radverkehrsführungen mit Angaben zu Einsatzbereichen 

und -kriterien. Die darin angeführten Angaben zu Verkehrs-

stärken stellen lediglich Richtgrößen dar. In den nachfolgen-

den Kapiteln werden diese detailliert beschrieben. 
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Tabelle 4: Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs
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Bauliche und rechtliche Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs – Teil IBauliche und rechtliche Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs – Teil I

Maßnahme Misch verkehr Radweg
Geh und 
Radweg Radfahr streifen

Mehrzweck
streifen Fahrradstraße

Radfahren gegen 
die Einbahn

rechtliche Bestimmung 
StVO 1960

§ 53 Z17a § 52 lit. b Z16
§ 53 Z27

§ 52 lit. b Z17a/b
§ 53 Z28a/b

– – § 53 Z26 § 52 lit. a Z2 mit
Zusatztafel

Anwendungs bereich Haupt-*, 
Sammel- und 
Anlieger straßen

wichtige Rad-
routen entlang 
von Hauptver-
kehrsstraßen

Radrouten 
entlang von 
Hauptverkehrs-
straßen

Haupt- und 
Sammel straßen

Haupt-, Sammel- 
und Anlieger-
straßen

Sammel- und 
Anliegerstraßen

Sammel- und 
Anliegerstraßen

Tempolimit [km/h] 50 – – 30–50 30–50 30 30–50

KfzVerkehr erlaubt ja nein nein ja ja ja ja

Durchfahrt KfzVerkehr 
erlaubt

ja – – ja ja nein ja

Eignung für hohes 
Radverkehrsaufkommen

nein ja nein ja ja ja ja

KfzVerkehr (DTV) [Kfz/24] Abbildung 2 & 3 – – Abbildung 2 & 3 Abbildung 2 & 3 < 2.500 < 6.000

Anzahl FußgängerInnen 
[FG/24 h]

– 0 < 300 0 0 k. A. 0

Schwerverkehr [Lkw/24] < 500 – – < 1.000 < 800 < 100 < 250

Zuständigkeiten 
 Landesstraße

Bezirksverwal-
tungsbehörde

– – Bezirksverwal-
tungsbehörde

Bezirksverwal-
tungsbehörde

– Bezirksverwal-
tungsbehörde

Zuständigkeiten 
Gemeinde straße

Bezirksverwal-
tungsbehörde

Bezirksverwal-
tungsbehörde

Bezirksverwal-
tungsbehörde

Gemeinde Gemeinde Gemeinde Bezirksverwal-
tungsbehörde

Bauliche und rechtliche Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs – Teil IIBauliche und rechtliche Möglichkeiten zur Förderung des Radverkehrs – Teil II

Maßnahme
Begegnungs
zone Wohnstraße Schulstraße Fußgängerzone

Geschwindigkeits
beschränkung

Ge/Verbote für 
KfzVerkehr Sackgasse

rechtliche Bestimmung 
StVO 1960

§ 53 Z9e § 53 Z9e § 53 Z26a
§ 76d

§ 53 Z9a § 52 lit. a Z10a
§ 52 lit. a Z11a

§ 52 lit. b Z15
§ 52 lit. a Z3a/b

§ 53 Z11

Anwendungs bereich Plätze, Orts-
zentren oder 
Einkaufsstraßen

Anliegerstraßen Schulumfeld Ortszentren oder 
Einkaufsstraßen

Haupt-, 
Sammel- und 
Anlieger straßen

Haupt-, Sammel- 
und Anlieger-
straßen

Sammel- und 
Anliegerstraßen

Tempolimit [km/h] 20 (30) Schritt-
geschwindigkeit

Schritt-
geschwindigkeit

Schritt-
geschwindigkeit

30 allgemeine  
Geschwindigkeits-
beschränkung

allgemeine  
Geschwindigkeits-
beschränkung

KfzVerkehr erlaubt ja eingeschränkt eingeschränkt nein ja eingeschränkt eingeschränkt

Durchfahrt KfzVerkehr 
erlaubt

ja nein temporär nein ja nein nein

Eignung für hohes 
Radverkehrsaufkommen

ja nein nein nein ja ja ja

KfzVerkehr (DTV) [Kfz/24] < 10.000 k. A. k. A. 0 < 10.000 k. A. k. A.

Schwerverkehr [Lkw/24] < 500 k. A. k. A. 0 (ausgenommen 
Lieferverkehr)

< 250 k. A. k. A.

Zuständigkeiten 
 Landesstraße

Bezirksverwal-
tungsbehörde

– – – Bezirksverwaltungs-
behörde

Bezirksverwal-
tungsbehörde

Bezirksverwal-
tungsbehörde

Zuständigkeiten 
Gemeinde straße

Gemeinde Gemeinde Bezirksverwal-
tungsbehörde

Gemeinde Gemeinde Bezirksverwal-
tungsbehörde

Gemeinde

* in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit sowie von der Kfz- und Lkw-Verkehrsstärke

Q
ue

lle
: R

VS
 0

3.
02

.1
3,

 A
us

ga
b

e 
A

p
ril

 2
02

2 
– 

ei
ge

ne
 B

ea
rb

ei
tu

ng
 

ausgenommen



13

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

3.2.1 Mischverkehr

Einsatzbereich: 
Radfahren im Mischverkehr stellt insbesondere im unter-

geordneten Verkehrsnetz eine geeignete Führungsform dar. 

Eine gute Gestaltung des Straßenraums, die die Bedürfnisse 

der Radfahrenden berücksichtigt, macht das Radfahren im 

Mischverkehr entsprechend attraktiver.

Vor- und Nachteile:
Untersuchungen /7/ zeigen, dass insbesondere im Kreu-

zungsbereich die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr 

bei entsprechender Ausführung sicherer ist als die getrennte 

Führung auf Radwegen. 

Durch die Landes- und Gemeindestraßen steht ein dichtes 

Straßennetz zur Verfügung.

Nachteil ist, dass manche Radfahrende den Mischverkehr als 

subjektiv gefährlich empfinden (was durch objektive Daten 

jedoch nicht bestätigt werden kann). 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Gestaltung von Ortsdurchfahrten zur Attraktivierung des 

Radverkehrs (s. auch: https://www.noe.gv.at/noe/

Heft_28_Verkehrsberuhigung_VI.pdf)

 ■ Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 

(z. B.  Fahrbahnverschwenkung, Fahrbahnteiler) 

 stellen  einen wesentlichen Baustein zur Schaffung 

einer radfahrfreundlichen Infrastruktur dar.

 ■ Wenn aufgrund unzureichender Flächenverfügbarkeit 

die Errichtung eines Radweges nicht möglich ist, kann 

durch verkehrstechnische oder verkehrsrechtliche 

Maßnahmen eine attraktive und sichere Radverkehrs-

führung im Mischverkehr erreicht werden.

 ■ Aufbringen von Piktogrammen („Sharrows“)
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3.2.2	 Radweg
Ein Radweg ist ein für den Verkehr mit Fahrrädern bestimmter 

und als solcher gekennzeichneter Weg.

Sofern keine Sicherheitsbedenken bzw. negativen Auswirkun-

gen auf den übrigen Verkehr zu erwarten sind, kann die Be-

zirksverwaltungsbehörde die Benutzungspflicht aufheben. 

Sie kann aufgehoben  werden, wenn dies der Beschleunigung 

des Radverkehrs dient. Mögliche Einbußen hinsichtlich Leis-

tungsfähigkeit und Verkehrssicherheit des übrigen Verkehrs 

sind zu prüfen. Für die Aufhebung der Benutzungspflicht 

spricht beispielsweise ein sehr schmaler Querschnitt der Rad-

verkehrsanlage oder ein hohes Unfallgeschehen auf dem 

Radweg. Gegen eine Aufhebung sprechen zum Beispiel eine 

maßgebliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit für den 

Kfz-Verkehr und eine große Anzahl an Lkw oder Bussen.

Einsatzbereich:  
Radwege sind baulich von Fahrbahn und Gehweg getrennt 

(z. B. durch Borde, Park- oder Grünstreifen). Sie werden von Rad-

fahrenden subjektiv als sicher beurteilt, da sie baulich getrennt 

vom Kfz-Verkehr und von FußgängerInnen geführt werden. 

Der Einsatzbereich von Radwegen ist in den Abbildungen 2 

und 3 (für Hauptradrouten bzw. Flächenerschließung) darge-

stellt. Kreuzungen sollten hier aber nur in großen Abständen 

vorkommen, ausreichend Platz und gute Sichtbeziehungen 

aufweisen.

Vor- und Nachteile:
Radwege weisen eine hohe objektive und subjektive Sicher-

heit im Streckenbereich auf. Richtlinienkonform ausgeführt 

bieten sie Radfahrenden einen sehr hohen Komfort und eine 

sehr gute Qualität. 

Radweg mit 
 Benutzungspflicht

Radweg ohne  
Benutzungspflicht

Tabelle 5: Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutzstreifen) 
von Radwegen je Ausbaustufe /2/ – eigene Bearbeitung

Gesamtbreiten je AusbaustufeGesamtbreiten je Ausbaustufe

Lage

Ausbaustufe 

D 
[m]

Ausbaustufe 

C 
[m]

Ausbaustufe 

B 
[m]

Ausbaustufe 

A 
[m]

Einrichtungsradweg

neben Fahrbahn [vzul. ≤ 50 km/h] 1,50 1,80 2,80 ≥ 3,10

neben Fahrbahn [vzul. > 50 km/h] 2,00 2,30 3,30 ≥ 3,60

neben Längsparkstreifen 1,75 2,05 3,05 ≥ 3,35

Zweirichtungsradweg

neben Fahrbahn [vzul. ≤ 50 km/h] 2,50 3,10 3,80 ≥ 4,50

neben Fahrbahn [vzul. > 50 km/h] 3,00 3,60 4,30 ≥ 5,00

neben Längsparkstreifen 2,75 3,35 4,05 ≥ 4,75
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Dimensionierung:
Radwege können als Ein- und Zweirichtungsradwege geführt 

werden:

 ■ Einrichtungsradweg 

Ein Radweg auf beiden Straßenseiten erschließt Nutzun-

gen auf beiden Seiten und soll an beiden Straßenseiten 

richtungsgebunden angeordnet werden.  

Radpiktogramme und Richtungspfeile in regelmäßigen 

Abständen kennzeichnen die Radverkehrsfläche bzw. 

die Fahrtrichtung. 

 ■ Zweirichtungsradweg 

Zweirichtungsradwege machen dann Sinn, wenn sich 

beispielsweise wichtige Quell- und Zielpunkte des 

Radverkehrs nur auf einer Straßenseite befinden oder die 

Errichtung auf der anderen Straßenseite nicht möglich ist.   

Nicht geeignet sind sie im Bereich von ÖV-Haltestellen 

und einer dichten Abfolge von Ein- und Ausfahrten. 

Die erforderlichen Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutz-

streifen) von Radwegen je Ausbaustufe (vgl. Kapitel 3.1) sind 

in Tabelle 5 dargestellt. 

Abbildung 4 zeigt die mögliche Gestaltung bei Einrichtungs- 

bzw. Zweirichtungsradwegen mit Grundbreiten und Zu-

schlägen sowie angrenzender Nutzung. Der Schutzstreifen 

verläuft auf dem höheren Niveau des Radweges, verhindert 

Abbildung 4: Beispiele für Querschnitte eines Einrichtungsradweges neben einem Fahrstreifen 
bzw. eines Zweirichtungsradweges neben einem Längsparkstreifen /2/ – eigene Bearbeitung
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die Befahrung durch Kfz-Verkehr und gewährleistet einen 

ausreichenden Seitenabstand zum Fahrzeugverkehr. Ist die 

Errichtung eines höherliegenden Schutzstreifens nicht mög-

lich, kann dieser auch durch Bodenmarkierungen oder Be-

lagsänderung (z. B. Pflasterung) hergestellt werden. 

Weitere mögliche Querschnittsgestaltungen sind in der RVS 

03.02.13 „Radverkehr“ /2/ dargestellt. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Zur Attraktivierung des Radverkehrs und zur Vermeidung 

von Umwegen kann ein Radweg in einer Einbahnstraße 

entgegen der Fahrtrichtung geführt werden.

 ■ Beginn eines Einrichtungsradweges: Von der fahrbahn-

ebenen Führung im Mischverkehr bzw. auf Radfahr- 

oder Mehrzweckstreifen wird der Radverkehr durch 

eine Anrampung und ggf. Auslenkung nach rechts 

auf den Radweg übergeleitet.

 ■ Ende eines Einrichtungsradweges:  

Der baulich getrennte Radweg wird an die Fahrbahn 

herangeführt und auf Fahrbahnniveau auf einer Länge 

von ca. 10–20 m als Radfahr- oder Mehrzweckstreifen 

geführt. Diese Führungsformen können in weiterer Folge 

beibehalten werden oder sie gehen in den Mischverkehr 

über (s. Abbildung 5).

 ■ Beginn und Ende eines Zweirichtungsradweges:  

Am Beginn und am Ende eines Zweirichtungsradweges 

muss im Regelfall zumindest in einer Fahrtrichtung die 

Fahrbahn überquert werden. Eine Mittelinsel und ein 

Aufstellstreifen in Fahrbahnmitte erleichtern die Querung 

und erhöhen die Verkehrssicherheit (s. Abbildung 6).

 ■ Zur Kennzeichnung der Fahrtrichtung sind in regelmäßi-

gen Abständen Radfahrsymbole und Richtungspfeile zu 

markieren.

 ■ Bei Engstellen (bis ca. 50 m) kann die Breite des Radweges 

auf 1,25 m (punktuell auf 1,00 m) reduziert werden, sofern 

daraus keine Sicherheitsgefährdungen resultieren. 

Abbildung 5: Gestaltung der Überführung eines Radwegs in den Mischverkehr /2/

Q
ue

lle
: ©

 P
la

nu
ng

sb
ür

o 
Ri

ch
te

r-
Ri

ch
ar

d 
(P

RR
)



17

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

 ■ Bei einem getrennten Fuß- und Radweg kann im Bereich 

von Engstellen die Anordnung eines gemischten Geh- 

und Radweges geprüft werden.

 ■ Bei Grundstückszufahrten ist auf gute Sichtbeziehungen 

zu achten, bei Bedarf sind diese Konfliktstellen mit dem 

Kfz-Verkehr beispielsweise durch Einfärbungen zu 

kennzeichnen.

Abbildung 6: Eine Mittelinsel und entsprechende Aufstellflächen am Fahrbahnrand 
erleichtern die Querung am Beginn bzw. Ende eines Zweirichtungsradweges /2/
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3.2.3 Geh- und Radweg
Ein Geh- und Radweg ist eine für den Rad- und Fußverkehr 

bestimmte und als solche gekennzeichnete Verkehrsfläche. 

Unterschieden wird dabei in einen getrennt bzw. einen ge-

meinsam geführten Geh- und Radweg mit Benutzungspflicht.

Sofern keine Sicherheitsbedenken bzw. negativen Auswir-

kungen auf den übrigen Verkehr zu erwarten sind, kann die 

örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde die Benut-

zungspflicht aufheben. 

Einsatzbereich: 
Geh- und Radwege eignen sich für Strecken mit geringem 

Fußgänger- und Radfahreraufkommen sowie als Lücken-

schluss im Radnetz. 

Nicht geeignet sind sie im dicht verbauten Ortsgebiet mit 

 intensiver Erdgeschoßnutzung oder einem hohen Anteil von 

schutzbedürftigen Personen (z. B. Kinder).

Vor- und Nachteile:
Gehwege sind für FußgängerInnen sehr sicher und ermög-

lichen ungehindertes Vorankommen bzw. Aufenthalt auf ei-

ner eigenen Fläche. Durch das Aufeinandertreffen mit Rad-

fahrenden kann es zu Konflikten zwischen diesen beiden 

Verkehrsteilnehmergruppen kommen. 

Durch die räumliche Trennung vom Kfz-Verkehr empfinden 

Radfahrende im Freizeitverkehr Geh- und Radwege als ge-

mütliche und subjektiv sichere Routen.

Tabelle 6: Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutzstreifen) von gemischten 
Geh- und Radwegen je Ausbaustufe /2/ – eigene Bearbeitung

Dimensionierung:
Die Tabelle 6 zeigt einen Überblick über die erforderlichen 

Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutzstreifen) von ge-

mischten Geh- und Radwegen in Abhängigkeit von der Aus-

baustufe.  

Abbildung 7 zeigt mögliche Gestaltungen von Geh- und 

Radwegen in Abhängigkeit von der angrenzenden Nutzung.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Bei getrennten Geh- und Radwegen ist eine taktile 

Trennung der beiden Gruppen (z. B. unterschiedliche 

Oberflächen, Schrägbord) sinnvoll.

Gemischter Geh- 
und Radweg mit 
Benutzungspflicht

Gemischter Geh- 
und Radweg ohne 
Benutzungspflicht

Getrennter Geh- 
und Radweg ohne 
Benutzungspflicht

Getrennter Geh- 
und Radweg mit 
Benutzungspflicht

Gesamtbreiten je AusbaustufeGesamtbreiten je Ausbaustufe

Lage

Ausbaustufe 

D 
[m]

Ausbaustufe 

C 
[m]

Ausbaustufe 

B 
[m]

gemischter Geh und Radweg

neben Fahrbahn [vzul. ≤ 50 km/h] 2,80 3,50 3,80*

neben Fahrbahn [vzul. > 50 km/h] 3,30 4,00 4,30*

neben Längsparkstreifen 3,05 3,75 4,05*

* nur bei geringen Fußgänger-Verkehrsstärken
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 ■ Bei Grundstückszufahrten ist auf gute Sichtbeziehungen 

zu achten, bei Bedarf können diese Konfliktstellen mit 

dem Kfz-Verkehr durch Einfärbungen oder Längsmarkie-

rungen gekennzeichnet werden, um einen Sicherheits-

abstand zu erreichen.

 ■ Die FußgängerInnen als schwächste Gruppe sind 

besonders zu beachten.

 

Abbildung 7: Beispiele für  Querschnitte 
eines gemischten   Geh- und Radweges 
 neben  einem Fahrstreifen bzw. neben 
einem Längspark streifen /2/ – eigene 
Bearbeitung
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3.2.4	 Radfahrstreifen
Ein Radfahrstreifen ist ein ausschließlich für den Radverkehr 

bestimmter Teil der Fahrbahn und verläuft auf Fahrbahn-

niveau. Die Trennung zum Kfz-Verkehr erfolgt im Regelfall 

durch eine Sperrlinie. Sofern es die örtlichen Gegebenheiten 

(z. B. Parkstreifen) erfordern, kann anstelle der Sperrlinie eine 

Warnlinie angeordnet werden.

Der Beginn und der Verlauf eines Radfahrstreifens sind durch 

die wiederholte Markierung von Fahrradsymbolen gekenn-

zeichnet. Am Ende eines Radfahrstreifens gilt das Reißver-

schlusssystem.

Einsatzbereich: 
Radfahrstreifen sind für den Radverkehr gut geeignet. Ein-

satzbereiche in Abhängigkeit des Kfz-Verkehrs und der 

höchstzulässigen Geschwindigkeit sind für Hauptradrouten 

in Abbildung 2 und für die Flächenerschließung in Abbil-

dung 3 dargestellt.

Tabelle 7: Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutzstreifen) 
von Radfahrstreifen je Ausbaustufe /2/ – eigene Bearbeitung

Vor- und Nachteile:
Radfahrstreifen sind im Regelfall sicherer als separate Rad-

wege auf Gehsteigniveau und ermöglichen ein rascheres 

Fahren. Durch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur 

sind sie oftmals kostengünstiger und schneller realisierbar als 

Radwege und verursachen auch keine Konflikte mit Fuß-

gängerInnen. Aufgrund des guten Sichtkontaktes zwischen 

Radfahrenden und Kfz-LenkerInnen ist auch bei Kreuzungen 

im Vergleich zu Radwegen ein erhöhtes Sicherheitsniveau 

gegeben.

Dimensionierung:
Wenn genügend Fläche bei bestehenden Straßen zur Ver-

fügung steht (vor allem bei überbreiten Kfz-Fahrstreifen) 

 können Radfahrstreifen rasch und kostengünstig realisiert 

werden. Bei einer Neuerrichtung von Straßen sind die ent-

sprechenden Breiten bereits in der Planung vorzusehen. 

Die erforderliche Gesamtbreite von Radfahrstreifen ist von 

der jeweiligen Ausbaustufe gem. RVS 03.02.13 /2/ abhängig 

und kann Tabelle 7 und Abbildung 8 entnommen werden. 
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Gesamtbreiten je AusbaustufeGesamtbreiten je Ausbaustufe

Lage

Ausbaustufe 

D 
[m]

Ausbaustufe 

C 
[m]

Ausbaustufe 

B 
[m]

Ausbaustufe 

A 
[m]

zwischen Fahrstreifen und Bordstein 1,50 1,50 1,80 (≥ 2,50)*

zwischen Fahrstreifen und Längsparkern 2,00 2,00 (2,30)** (≥ 3,00)**

*  auf Radschnellverbindungen nur in Sonderfällen

** neben Längsparkstreifen nicht empfohlen (Qualitätseinbußen aufgrund Parkvorgängen für den Radverkehr)
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Abbildung 8: Beispiele für Querschnitte eines Radfahrstreifens zwischen Fahrstreifen und 
Bordstein bzw. zwischen Fahrstreifen und Längsparkstreifen /2/ – eigene Bearbeitung

Die Breite des angrenzenden Kfz-Fahrstreifens soll mind. 

2,75 m betragen, die Regelbreite ist 3,25 m /3/. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Um einem Missbrauch des Radfahrstreifens durch den 

Kfz-Verkehr vorzubeugen, können Trennelemente 

(Schwellen, Fahrbahnbegrenzer, Poller etc.) eingesetzt 

werden.

 ■ An Engstellen kann auf kurzen Abschnitten der Radfahr-

streifen schmäler (jedoch mindestens in der Breite der 

nächstgeringeren Ausbaustufe gem. RVS 03.02.13 /2/) 

ausgeführt werden, sofern keine maßgeblichen Gründe 

dagegensprechen. Alternativ dazu kann die Fahr-

streifenbreite für den Kfz-Verkehr reduziert und der 

Radfahr streifen mit unverminderter Breite als 

 Mehrzweckstreifen geführt werden. 

 ■ Bei Vorliegen einer Kombination mehrerer Mindest-

elemente (z. B. geringe Fahrstreifenbreite, schmaler 

Radfahrstreifen oder Parkstreifen) kann es zielführend 

sein, anstatt eines schmalen Radfahrstreifens einen 

breiten Mehrzweckstreifen anzuordnen. 

 ■ Um die Unfallgefahr mit geöffneten Autotüren bei 

Längsparkern zu minimieren, sollte ein zusätzlicher 

Sicherheitsstreifen mit einer Breite von 0,50 m berück-

sichtigt werden. 

 ■ Bei angrenzenden Schräg- oder Senkrechtparkern 

sollte der Radfahrstreifen für eine bessere Sicht 

 breiter ausgeführt werden oder ein zusätzlicher 

Sicherheitsstreifen zwischen Parkplatz und Radfahr-

streifen markiert werden. 

3.2.5	 Mehrzweckstreifen
Mehrzweckstreifen sind Radfahrstreifen, die unter besonde-

rer Rücksichtnahme auf Radfahrende auch von anderen Fahr-

zeugen wie Bussen oder Lkw im Bedarfsfall befahren werden 

dürfen. Die Trennung zum Kfz-Verkehr erfolgt daher nur 

durch eine Warnlinie. Der Großteil der Begegnungsfälle 

(Pkw–Pkw) kann im Bereich der mittleren Fahrgasse (Kern-

fahrbahn) abgewickelt werden, bei der Begegnung breiterer 

Fahrzeuge kann das Ausweichen auf den Mehrzweckstreifen 

erforderlich werden.



22

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

Einsatzbereich: 
Mehrzweckstreifen werden dort eingesetzt, wo zu wenig Platz 

für einen Radweg oder einen Radfahrstreifen vorhanden ist. 

Bei niedrigen Geschwindigkeiten, einem geringem Verkehrs-

aufkommen sowie guter Einsehbarkeit sind sie durchaus 

zweckmäßig. Einsatzbereiche für Hauptradrouten sind in 

 Abbildung 2 und für die Flächenerschließung in Abbildung 3 

dargestellt.

Vor- und Nachteile:
Piktogramme und Längsmarkierungen weisen Kfz-LenkerIn-

nen auf die Nutzung der Fahrbahn durch den Radverkehr 

hin. Die Anlage eines Mehrzweckstreifens führt durch die 

 optische Einengung der Straße zu einer Geschwindigkeits-

reduktion.

Durch die Längsmarkierungen (Warnlinie) wird dem Kfz- und 

Radverkehr eine bestimmte Verkehrsfläche zugeordnet, wo-

durch FahrzeuglenkerInnen ausreichend Platz zum Vorbei-

fahren suggeriert wird. Dieser Umstand führt dazu, dass 

 oftmals mit sehr geringem Seitenabstand an Radfahrenden 

vorbeigefahren wird. Bei einem angrenzenden Parkstreifen 

werden RadfahrerInnen aufgrund dieser Zonierung gezwun-

gen knapp an parkenden Kfz vorbeizufahren, wodurch die 

Gefahr von Dooring-Unfällen besteht. Diese Gefährdung ist 

insbesondere bei schmalen Mehrzweckstreifen gegeben. 

Dimensionierung:
Abhängig von der Ausbaustufe erfordert ein Mehrzweckstrei-

fen eine bestimmte Breite (s. Tabelle 8 und Abbildung 9). In 

Ausbaustufe A sind Mehrzweckstreifen aufgrund der hohen 

Anforderungen an deren Qualität laut RVS 03.02.13 /2/ 

(s.  Kapitel 3.1) nicht vorgesehen. 

Der Einsatz von Mehrzweckstreifen ist bei Fahrflächenbreiten 

ab 7,50 m möglich, wobei für die Kernfahrbahn eine Breite 

von 4,50 m und für die beiden Mehrzweckstreifen je 1,50 m 

vorzusehen sind. 

Auf einstreifigen Fahrbahnabschnitten oder in Einbahnen soll 

der verbleibende Kfz-Fahrstreifen mindestens 2,3 m breit sein 

(Regelbreite 3,0 m). 

Tabelle 8: Gesamtbreiten (Grundbreite und Schutzstreifen) von 
Mehrzweckstreifen je Ausbaustufe /2/ – eigene Bearbeitung
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Gesamtbreiten je AusbaustufeGesamtbreiten je Ausbaustufe

Lage

Ausbaustufe 

D 
[m]

Ausbaustufe 

C 
[m]

Ausbaustufe 

B 
[m]

zwischen Fahrstreifen und Bordstein 1,50 1,50 1,80

zwischen Fahrstreifen und Längsparkern 2,00 2,00 (2,30)*

* neben Längsparkstreifen nicht empfohlen (Qualitätseinbußen aufgrund Parkvorgängen für den Radverkehr)
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Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Besser kein Mehrzweckstreifen als ein zu schmaler.

 ■ Zur Kennzeichnung der Radverkehrsfläche und der 

Fahrtrichtung sind in regelmäßigen Abständen Rad-

piktogramme und Richtungspfeile anzuordnen. 

Um Dooring-Unfälle zu vermeiden, können diese im 

Mehrzweckstreifen linksseitig angebracht werden.

 ■ Keine Mittelmarkierung auf der Kernfahrbahn

Abbildung 9: Zweirichtungs-Fahrbahn mit Mehrzweckstreifen zwischen Fahrstreifen und 
Längsparkstreifen bzw. zwischen Fahrstreifen und Bordstein /2/ – eigene Bearbeitung
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 ■ Bei Bedarf können konfliktträchtige Abschnitte 

 eingefärbt werden.

 ■ Bei ausreichend breiten Straßenquerschnitten soll 

zur Vermeidung von Dooring-Unfällen ein Sicher heits-

streifen zum Parkstreifen angeordnet werden 

(bei  Längsparkern mind. 0,50 m, bei Schräg- oder 

Senkrechtparkern mind. 0,75 m).
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3.2.6 Fahrradstraße
Fahrradstraßen sind vor allem für die Nutzung durch den 

Radverkehr vorgesehen. Generell dürfen Fahrradstraßen von 

Kraftfahrzeugen nur zum Zu- und Abfahren oder zum Queren 

benützt werden, ausgenommen davon sind beispielsweise 

Müllabfuhr und Linienbusse. Die zu lässige Höchstgeschwin-

digkeit ist für alle Fahrzeuge mit 30 km/h beschränkt, das 

 Nebeneinanderfahren von RadfahrerInnen ist erlaubt. 

Einsatzbereich:  
Fahrradstraßen bieten auf Grund der oben angeführten Be-

stimmungen besonderen Schutz und Komfort für Radfah-

rende und sind insbesondere für Hauptverbindungen des 

Radverkehrs bzw. bei hohem Radverkehrsaufkommen geeig-

net. Sie bündeln den Radverkehr auf wichtigen Routen und 

machen diese gut sichtbar. 

Sie sind vor allem für jene Straßen geeignet, die für den 

Kfz-Verkehr eine untergeordnete, für den Radverkehr jedoch 

eine hohe Bedeutung haben. 

Vor- und Nachteile:
Fahrradstraßen sind durch die Nutzung einer bestehenden 

Straße rasch und kostengünstig umsetzbar. Meist sind nur 

geringe bauliche Änderungen dafür nötig. Möglicherweise 

kann deren Anlage zu einer Verlagerung des Durchgangs-

verkehrs auf andere Straßen führen.

Dimensionierung:
Fahrradstraßen sollten zwischen 4,0 m und 4,5 m – bei ho-

hem Kfz-Verkehrsaufkommen bis zu 6,5 m – breit sein. Breite 

Straßen begünstigen Überholvorgänge und führen zu höhe-

ren Geschwindigkeiten, was den Zielen der Fahrradstraße 

Abbildung 10: Beispiele für Markierung und Beschilderung des Anfangs 
einer Fahrradstraße ohne und mit markiertem Fahrstreifen /2/
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widerspricht. Schmale Fahrbahnbreiten verhindern wirkungs-

voll Überholmanöver, führen aber im Begegnungsfall zweier 

mehrspuriger Kfz zu geringen Seitenabständen. 

Hinweise zur Umsetzung:
Ist die Fahrradstraße gegenüber Querstraßen bevorrangt, er-

möglicht dies ein gleichmäßiges und rasches Vorankommen. 

Bei Kreuzungen mit wichtigen Hauptstraßen des Kfz-Verkehrs 

ist abzuwägen, ob der Radverkehr oder der Kfz-Verkehr zu 

bevorrangen ist. 

 ■ Zum ruhenden Verkehr sollten Sicherheitsstreifen 

(Breite 0,75 m) markiert werden, um die Gefahr von 

Dooring-Unfällen zu verringern.

 ■ Eine auffällige Markierung der Fahrradstraße verstärkt 

die Erkennbarkeit und Bedeutung, daher sollten 

insbesondere am Anfang von Fahrradstraßen neben der 

entsprechenden Beschilderung große Fahrradstraßen- 

Piktogramme markiert werden (s. Abbildung 10).

 ■ Für das Funktionieren einer Fahrradstraße und die 

Akzeptanz aller VerkehrsteilnehmerInnen kommt der 

baulichen Gestaltung der Fahrradstraße eine wesent-

liche Bedeutung zu.
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3.2.7 Radfahren gegen die Einbahn
Das Radfahren gegen die Einbahn wird durch die Kund-

machung der Zusatztafel „ausgenommen RadfahrerInnen“ 

unterhalb der Verkehrszeichen „Einbahnstraße“ bzw. „Einfahrt 

verboten“ gestattet. 

Die Fahrtrichtung für den gegengerichteten Radverkehr in 

Einbahnstraßen ist durch Richtungspfeile zu kennzeichnen. 

Zur Trennung der entgegen der Einbahn fahrenden Radfah-

renden vom übrigen Fahrzeugverkehr sind, wenn  notwendig, 

Leit- oder Sperrlinien anzubringen.

 

Einsatzbereich: 
Durch die Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 

können direkte und sichere Verbindungen geschaffen  werden. 

Kritisch ist die Öffnung bei vielen querenden FußgängerIn-

nen zu sehen, da diese nicht mit entgegen der Einbahn 

 fahrenden Radfahrenden rechnen und es zu Konflikten 

 kommen kann.

Folgende Kriterien sind vor der Freigabe einer Einbahnstraße 

für den gegengerichteten Radverkehr zu prüfen: 

 ■ Breite der Fahrbahn und Anzahl der Fahrstreifen

 ■ Verkehrsstärke (Kfz- und Radverkehr)

 ■ Höchstzulässige und tatsächlich gefahrene 

 Geschwindigkeiten (v85)

 ■ Vorrangverhältnisse und Sichtweiten

 ■ Stellplatzanordnung

Vor- und Nachteile: 
Untersuchungen zeigen, dass die Führungsform sehr sicher 

ist, da Kfz-LenkerInnen ihre Geschwindigkeit bei entgegen-

kommenden Radfahrenden reduzieren. Aufgrund der guten 

Sichtbeziehungen und des direkten Augenkontaktes verlau-

fen die Begegnungen unproblematisch. 

Durch Nutzung einer bestehenden Straße ist eine derartige 

Maßnahme rasch und kostengünstig ohne große bauliche 

Änderungen umsetzbar. 

Abbildung 11: Fahrflächenbreiten in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke bei 
Radfahren gegen die Einbahn im Streckenbereich bei vzul ≤ 30 km/h /2/
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Dimensionierung: 
Die empfohlene Fahrflächenbreite beim Radfahren gegen 

die Einbahn ist von der Kfz-Verkehrsstärke abhängig und in 

Abbildung 11 dargestellt. Bei größeren Breiten sind baulich 

getrennte Radfahranlagen vorzusehen.

Abbildung 12: Beispiele für Straßenquerschnitte bei Radfahren gegen 
die Einbahn ohne und mit Längsmarkierung /2/ – eigene Bearbeitung

Q
ue

lle
: ©

 N
Ö

.R
eg

io
na

l 

Mögliche Querschnittsgestaltungen bei Führung des Rad-

verkehrs entgegen der Einbahnrichtung sind in Abbildung 12 

dargestellt.
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Hinweise zur Umsetzung:
 ■ In wenig befahrenen Anliegerstraßen oder in 30-km/h-

Zonen kann eine Trennung durch Bodenmarkierungen 

entfallen.

 ■ Bei breiteren Fahrgassen nehmen die Sicherheitsabstände, 

aber auch die Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs zu, 

die Markierung von Warnlinien wird empfohlen.

 ■ Bei hohem Verkehrsaufkommen, hohen Geschwindigkei-

ten oder Steigungsstrecken kann die bauliche Trennung 

des gegengerichteten Radverkehrs vom Kfz-Verkehr 

erforderlich sein.

 ■ Radpiktogramme geben bei Straßen ohne durchgängige 

Längsmarkierung einen Hinweis auf den entgegenkom-

menden Radverkehr.
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 ■ Im Bereich von unübersichtlichen Stellen (z. B. Kurven) 

kann durch Bodenmarkierungen oder bauliche Maßnah-

men auf die Verkehrsführung hingewiesen werden 

(Vermeiden des Kurvenschneidens durch Kfz-LenkerInnen).

 ■ Der ruhende Verkehr stellt grundsätzlich keinen Aus-

schließungsgrund für das Radfahren gegen Einbahnen 

dar, wobei folgende Aspekte zu berücksichtigen sind:

 – Möglichst keine Stellplätze auf der Seite der entgegen 

der Einbahnrichtung fahrenden Radfahrenden anordnen.

 – Bei Längsparkern sollte die Breite des Stellplatzes mind. 

2,0 m betragen und ein Sicherheitsstreifen angeordnet 

 werden bzw. der Platzbedarf einer geöffneten Autotür 

bei der Wahl der Breite des Radstreifens berücksichtigt 

werden.

 – Bei Schräg- und Senkrechtparkplätzen sollte ausrei-

chend Platz zum Zurückschieben der Pkw zur Verfü-

gung stehen, die Markierung eines Sicherheitsstreifens 

wird empfohlen. 
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3.2.8	 Begegnungszone
Begegnungszonen sind Verkehrsflächen, bei denen die Fahr-

bahn von allen Verkehrs teilnehmerInnen genutzt werden 

kann.  Neben dem Fußgänger- und Radverkehr ist jeglicher 

Fahrzeugverkehr gestattet, wobei die gegenseitige Rück-

sichtnahme das Grundprinzip darstellt. Den FußgängerInnen 

kommt die höchste Priorität zu, sie dürfen von Fahrzeugen 

weder gefährdet noch behindert werden. Die zulässige 

Höchstgeschwindigkeit beträgt im Regelfall 20 km/h. 

Einsatzbereich:
Für Straßenabschnitte in belebten Ortszentren zwischen 100 

und 500 m Länge sind Begegnungszonen gut geeignet. Sie 

ermöglichen einen angenehmen Aufenthalt zu Fuß oder mit 

dem Rad, ohne den Autoverkehr auszuschließen. 

Vor- und Nachteile:
Zu-Fuß-Gehen und Radfahren wird in Begegnungszonen 

aufgrund der gleichberechtigten Nutzung der Fahrbahn und 

der vorgeschriebenen niedrigen Geschwindigkeit jedenfalls 

erleichtert und sicherer.

Für Kraftfahrzeuge bieten Begegnungszonen oft nur redu-

zierte Abstellmöglichkeiten. Darüber hinaus entstehen hohe 

Kosten für eine ansprechende Gestaltung des Straßen raumes.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Nähere Details können der Broschüre Verkehrsberuhi-

gung 2017 https://www.noe.gv.at/noe/P70317_gb_Land-

NOe_Verkehrsberuhigung_2017_barrierefrei_WEB.PDF 

entnommen werden. 
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3.2.9 Wohnstraße
In Wohnstraßen ist der Fahrzeugverkehr verboten, ausge-

nommen sind das Zu- und Abfahren sowie der Radverkehr. 

Die Wohnstraße darf nur mit Schrittgeschwindigkeit befah-

ren werden. Das Betreten der Fahrbahn und das Spielen sind 

erlaubt, RadfahrerInnen dürfen Wohnstraßen gegen die 

 Einbahn befahren. Das  Parken ist nur auf gekennzeichneten 

Flächen gestattet. 

Einsatzbereich:
Wohnstraßen können auf Gemeindestraßen eingerichtet 

werden, wo den FußgängerInnen der höchste Stellenwert 

eingeräumt werden soll. Die Wohnstraße ist daher per se kein 

geeignetes Element der Radinfrastruktur. 

Vor- und Nachteile:
Aufgrund der geringen zulässigen Höchstgeschwindigkeit 

und der Ausnahmebestimmungen für RadfahrerInnen können 

Wohnstraßen Radrouten attraktivieren, für wichtige Radrouten 

sind sie jedoch ungeeignet.

Durch die Verordnung einer Wohnstraße kann es zu einer 

Verlagerung des Fahrzeugverkehrs auf das benachbarte 

 Straßennetz kommen. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Eine bauliche Umgestaltung der Straße wird empfohlen, 

da die Einhaltung der Schrittgeschwindigkeit im Regelfall 

nur durch bauliche Maßnahmen (z. B. angepasster 

Straßenquerschnitt, Fahrbahnversatz, Fahrbahnanhebung) 

gewährleistet werden kann.
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 ■ Nähere Details können der Broschüre Wohnstraßen des 

Landes NÖ https://www.noe.gv.at/noe/Verkehrsbera-

tung.html entnommen werden.  

3.2.10	 Schulstraße
Straßenstellen oder Gebiete in der unmittelbaren Umgebung 

von Schulgebäuden können zu Schulstraßen erklärt werden, 

wenn dies der Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des (Fuß-

gänger-)Verkehrs dient. Dabei sind die Schultage sowie die 

 Tageszeiten von Schulbeginn und -ende zu berücksich tigen. 

In ihnen ist prinzipiell jeglicher Fahrzeugverkehr untersagt, 

ausgenommen davon sind u.a. der Radverkehr und Schüler-

transporte. Die Befahrung der Schulstraße darf nur mit 

Schrittge schwindigkeit erfolgen, das Gehen auf der Fahrbahn 

ist erlaubt.

Einsatzbereich:
Schulstraßen können auf Gemeindestraßen vor Schulen ein-

gerichtet werden. Die Straße sollte jedoch keine wichtige 

 Verbindungsfunktion für den Fahrzeugverkehr besitzen bzw. 

muss die Verlagerung des Fahrzeugverkehrs auf andere ge-

eignete Straßen möglich sein. 

Vor- und Nachteile:
Die Verkehrssicherheit im direkten Schulumfeld (in Kombina-

tion mit Elternhaltestellen) wird deutlich verbessert. Auf-

grund der geringen zulässigen Höchstgeschwindigkeit und 

der zeitweisen Anwesenheit zahlreicher SchülerInnen auf 

der Fahrbahn sind Schulstraßen für wichtige Radrouten 

unge eignet.

Der Kfz-Verkehr wird zeitweise auf das angrenzende Straßen-

netz verlagert. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Broschüren Schulwegsicherung und verkehrssichere 

Gestaltung des Schulumfeldes https://www.noe.gv.at/

noe/Verkehrsberatung.html
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3.2.11 Fußgängerzone
Fußgängerzonen sind für die Nutzung durch den Fußgänger-

verkehr vorgesehen. In ihnen ist prinzipiell jeglicher Fahr-

zeugverkehr untersagt, die Behörde kann aber u. a. für 

 Fahr räder das Befahren der Fußgängerzone erlauben. Dies 

geschieht durch die Kundmachung der Zusatztafel „ausge-

nommen RadfahrerInnen“. Die Befahrung der Fußgänger-

zone darf nur mit Schrittgeschwindigkeit erfolgen. 

Einsatzbereich: 
Fußgängerzonen sind bei belebten Orts- und Einkaufs zen-

tren speziell für FußgängerInnen sehr attraktiv und sicher. Für 

den Fahrzeug- wie auch Radverkehr sind sie aber grundsätz-

lich gesperrt. 

Folgende Ausnahme-Regelungen für den Radverkehr sind 

prinzipiell möglich, um Umwege für RadfahrerInnen zu ver-

meiden (s. Tabelle 9):

Vor- und Nachteile:
Fußgängerzonen bieten auch für Radfahrende große Sicher-

heit. Oft bedeutet das Befahren einer Fußgängerzone für 

RadfahrerInnen kürzere Wege.

Durch das hohe FußgängerInnenaufkommen entstehen aber 

öfter Konflikte zwischen FußgängerInnen und Radfahrenden.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ https://www.noe.gv.at/noe/Heft_28_Verkehrsberuhi-

gung_VI.pdf
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3.2.12	 Geschwindigkeits-
beschränkungen

Geschwindigkeitsbeschränkungen (z. B. 30 km/h) reduzieren 

die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in sensiblen Bereichen 

und führen zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit, da die 

LenkerInnen durch das verringerte Tempo eine Konfliktsitua-

tion früher erkennen und darauf reagieren können. 

Tabelle 9: Empfehlungen für die Freigabe von Fußgängerzonen 
für den Radverkehr /2/ – eigene Bearbeitung

Freigabe von Fußgängerzonen für den RadverkehrFreigabe von Fußgängerzonen für den Radverkehr

zeitlich

Generelle Freigabe bei breiten und übersichtlichen Verkehrsflächen

Zeitliche Freigabe zu Zeiten geringen Fußgängeraufkommens und 
 während der Lieferzeiten

räumlich

Freigabe des Kernbereiches wenn aufgrund von Erdgeschoßnutzungen vor allem 
der Randbereich von den FußgängerInnen genutzt wird

Freigabe der Randbereiche wenn vor allem der Kernbereich von den FußgängerInnen 
genutzt wird

Die Führung einer 

wichtigen Radroute 

durch eine 

 Fußgänger zone wird 

NICHT empfohlen.
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Einsatzbereich:
Die Herabsetzung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ist 

eine kostengünstige und wirkungsvolle Maßnahme für einen 

sicheren Radverkehr in Ortsgebieten. Dadurch wird die Ge-

schwindigkeit des Kfz-Verkehrs an die der Radfahrenden an-

geglichen.

Diese muss aber behördlich genehmigt werden. Beurteilt 

wird dabei, wie viele Fahrzeuge, FußgängerInnen und Rad-

3.2.13	 Ausnahmebestimmungen für 
Radfahrende beim Abbiegen

Abbiegeverbote und -gebote haben einen lenkenden Ein-

fluss auf den Verkehr, da bestimmte Relationen nicht befah-

ren werden dürfen. Die Behörde kann durch eine Zusatztafel 

„ausgenommen RadfahrerInnen“ den Radverkehr von diesen 

Beschränkungen ausnehmen. 

fahrerInnen den Bereich frequentieren, wie die Straße ange-

legt ist und wie viele Unfälle bisher zu verzeichnen waren.

Insbesondere bei Landesstraßen ist zu berücksichtigen, dass 

diese eine überregionale Verkehrsfunktion aufweisen und 

daher auch deren Verkehrsbedeutung zu würdigen ist.

Vor- und Nachteile:
Durch die geringere Geschwindigkeit können Kfz- und Fahr-

radverkehr gemeinsam erfolgen. Gegebenenfalls wird der 

Straßenquerschnitt dafür verschmälert.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Zur Erhöhung der Wirksamkeit kann eine Neugestaltung 

des Straßenraums erforderlich sein, da das Aufstellen der 

Verkehrszeichen alleine oftmals nicht ausreicht.

 ■ Nähere Informationen können der Broschüre der Broschüre 

30-km/h-Beschränkungen auf Gemeindestraßen 

https://www.noe.gv.at/noe/Verkehrsberatung.html 

des Landes Niederösterreich entnommen werden.Q
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Einsatzbereich:
Der Einsatz dieser Maßnahme ist grundsätzlich sowohl auf 

Gemeinde- als auch auf Landesstraßen möglich. Die Aus-

nahmeregelung bietet sich an, wenn bestimmte Relationen 

für den Kfz-Verkehr unterbunden werden sollen, der Rad-

verkehr aber zugelassen werden soll. 

Vor- und Nachteile:
Durch Ausnahmeregelungen von Abbiegeverboten und 

 -geboten können den Radfahrenden Umwege erspart 

 werden, die Radfahrenden müssen jedoch verstärkt auf die 

anderen VerkehrsteilnehmerInnen achten. Eine verkehrs-

sichere Lösung mit einem eigenen Linksabbiegestreifen für 

den Radverkehr ist in untenstehender Abbildung dargestellt.

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H



37

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

3.2.14 Sackgasse mit 
 Durchfahrts möglichkeit 
für  Radfahrende

Bei einer Sackgasse ist die Durchfahrt grundsätzlich nicht 

möglich, für den Radverkehr bedeutet dies jedoch die Unter-

brechung direkter Verbindungen. Sofern die Durchfahrts-

möglichkeit für den Radverkehr gegeben ist, kann auf diesen 

 Umstand durch das entsprechende Verkehrszeichen hinge-

wiesen werden. 

Einsatzbereich:
Sackgassen unterbinden die Durchfahrt für den Kfz-Verkehr. 

Für Radfahrende kann diese aber nach den örtlichen Gege-

benheiten durchaus gestattet werden.

 

Vor- und Nachteile:
Die Durchfahrt durch eine Sackgasse erspart den Radfahren-

den oft längere Umwege. Durch die Unterbindung des 

Durchgangsverkehrs für Kraftfahrzeuge kommt es zu einer 

Verkehrsberuhigung. Vor allem in Siedlungsgebieten wird 

 somit die Qualität für die AnwohnerInnen sowie für die 

 RadfahrerInnen erhöht.

Bei Anlage einer Sackgasse muss jedoch ein höherer Flächen-

bedarf am Ende zum Wenden oder für Einsatzfahrzeuge 

 mitgeplant werden.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Durch bauliche Maßnahmen (z. B.  Poller, Pflanztröge) wird 

diese Maßnahme in der Wirkung verstärkt.
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3.3	 RADINFRASTRUKTUR IM 
 ORTSGEBIET – KREUZUNGS-
BEREICHE UND HALTESTELLEN

3.3.1 Grundlagen
Kreuzungsbereiche stellen für den Radverkehr hinsichtlich 

Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Komfort neuralgische 

Punkte dar.  

Eine sichere und komfortable Kreuzung ist durch folgende 

Aspekte gekennzeichnet:

 ■ gute Begreifbarkeit und Erkennbarkeit

 ■ gute Übersichtlichkeit und Befahrbarkeit 

 ■ ausreichend dimensionierte Aufstellflächen für 

 Radverkehr

 ■ gute Sichtbeziehungen 

Erforderliche Sichtbeziehungen
Gute Sichtbeziehungen an Kreuzungen und Querungsstellen 

sind die Voraussetzung für sichere Querungen. Erst durch das 

rechtzeitige Sehen und Erkennen der anderen Verkehrs-

teilnehmerInnen kann das Verhalten aufeinander abge-

stimmt werden. Es ist wichtig, dass diese Sichtfelder von 

 parkenden Fahrzeugen, Einbauten, Bepflanzungen etc. frei-

gehalten  werden. 

An Querungsstellen bzw. Kreuzungen von Radfahranlagen 

mit bevorrangten Straßen muss für Radfahrende eine aus-

reichende Anfahrsichtweite gegeben sein (s. Tabelle 10). Der 

Abstand des Sichtpunktes vom gedachten Fahrflächenrand 

beträgt 2 m. 

Tabelle 10: Zusammenhang zwischen 
Kfz-Geschwindigkeit und erforderlicher 
Anfahrsichtweite /9/ – eigene Bearbeitung

Fahrtrichtungen des Radverkehrs 
auf  Kreuzungen
a. Geradeausfahren

Im Kreuzungsbereich kann der Radverkehr abgesetzt und 

nicht abgesetzt geführt werden.

Eine abgesetzte Führung ist bei einem Rad- bzw. einem 

Geh- und Radweg möglich, sollte aber nur dann zum Einsatz 

kommen, wenn der Radweg im Kreuzungsbereich nicht 

 direkt neben der Fahrbahn geführt werden kann. Er muss 

dann jedoch mindestens 5 m entfernt zur parallel laufenden 

Fahrbahn angelegt werden (s. Abbildung 13), da sonst keine 

gute Sicht besteht. Ebenso ist auf klare Vorrangverhältnisse 

zu achten. 

Eine nicht abgesetzte Führung bietet besseren Sichtkon-

takt zwischen Radfahrenden und rechts abbiegenden 

Kfz-LenkerInnen und vermeidet unnötige Konflikte. Im Orts-

gebiet sollte diese Lösung vorrangig verwendet werden. 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 
auf der zu querenden Straße

[km/h]

erforderliche 
 Anfahrsichtweite 

[m]

30 20

40 30

50 45

60 60

70 80

Abbildung 13: Nicht abgesetzte (links) und abgesetzte 
(rechts) Führung /2/



39

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

Um die konfliktträchtige Situation zu entschärfen, sollte ein 

abgesetzt geführter Radweg ca. 20–30 m vor der Kreuzung 

an die Fahrbahn herangeführt werden. Er kann als Radweg 

weitergeführt werden oder in einen Radfahr- bzw. Mehr-

zweckstreifen übergeführt werden (s. Abbildung 14) und 

nach der Kreuzung wieder als Radweg weiter verlaufen.

Wenn die Anlage einer Radfahrerüberfahrt aus Sicherheits-

gründen nicht möglich ist, wird der Radweg vor der Kreuzung 

beendet und erst nach der Kreuzung wieder weitergeführt. 

b. Linksabbiegen

Das Abbiegen des Radverkehrs nach links kann auf direktem 

oder indirektem Wege erfolgen (s. Abbildung 15).

Das direkte Linksabbiegen ist grundsätzlich zu bevorzu-

gen und für Straßen mit einer Verkehrsstärke von bis zu 

800 Kfz/h und Richtung und einer höchstzulässigen Ge-

schwindigkeit von 50 km/h geeignet. Die Radfahrenden ord-

nen sich in der Mitte der Fahrbahn vor der Kreuzung ein und 

biegen auf einem gemeinsamen Fahrstreifen mit dem 

Kfz-Verkehr oder auf einem eigenen Linksabbiegestreifen ab. 

Der Vorteil ist, dass RadfahrerInnen nur gegenüber dem Ge-

genverkehr benachrangt sind und sich im direkten Sichtfeld 

des Kfz-Verkehrs befinden. Allerdings sehen viele Radfah-

rende das direkte Linksabbiegen als gefährlich an, da sie den 

geradeausführenden Fahrstreifen queren und anschließend 

zwischen den Fahrstreifen des Kfz-Verkehrs fahren müssen. 

Bei der indirekten Führung erfolgt das Linksabbiegen in zwei 

Schritten. Radfahrende behalten zunächst ihre Fahrtrichtung 

bei und überqueren eine Kreuzung rechts neben dem 

 geradeaus fahrenden Fahrzeugstrom. Anschließend warten sie 

auf einer eigenen Fläche eine Zeitlücke für das Queren ab. 

Diese Abbiegeform ist für Kreuzungen gedacht, wo das Links-

abbiegen verboten ist oder die Verkehrsverhältnisse (z. B. meh-

rere Fahrstreifen im Gegenverkehr ohne Ampeln) zu gefährlich 

sind. Sie verursacht jedoch zusätzliche Wartezeiten für die 

Radfahrenden und benötigt viel Fläche für die Warteflächen. 

c. Rechtsabbiegen

Radfahrende befinden sich – sowohl im Mischverkehr als 

auch auf eigenen Fahrradanlagen – am rechten Fahrbahn-

rand. Dadurch können sie stets ungehindert rechts abbiegen. 

Somit sind im Regelfall hier keine besonderen Maßnahmen 

erforderlich.

Abbildung 14: Überleitung eines Radweges in einen Radfahrstreifen /2/

Abbildung 15: direktes und indirektes Linksabbiegen /2/
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3.3.2 Kreuzungen im Mischverkehr
Im Mischverkehr fährt der Radverkehr mit dem Kfz-Verkehr 

mit und führt beim Kreuzen und Abbiegen dieselben Fahr-

manöver wie der Kfz-Verkehr durch. 

Das direkte Linksabbiegen stellt hier also die Standardlösung 

dar. 

Ist ein vollwertiger Linksabbiegestreifen aus Platzgründen 

nicht möglich, schafft ein Aufstellstreifen für Radfahrende in 

der Fahrbahnmitte zusätzlichen Komfort und Sicherheit 

(s. Abbildung 16). Auf dieser Aufstellfläche, welche mindes-

tens 1,50 m breit sein sollte, können abbiegende RadfahrerIn-

nen Lücken im Gegenverkehr abwarten. 

3.3.3	 Kreuzungen mit Radwegen – 
Radfahrerüberfahrt

Ein durchgehender Radweg bzw. Geh- und Radweg wird 

über eine Straße als Radfahrerüberfahrt geführt und entspre-

chend markiert. Bei einem getrennten Geh- und Radweg 

werden die Block- und die Schutzwegmarkierungen neben-

einander angeordnet. Bei einem gemischten Geh- und Rad-

weg werden die Quadrate der Radfahrerüberfahrt beidseits 

des Schutzweges versetzt zu den Längsstreifen des Schutz-

weges angebracht. 

Erforderliche Sichtweiten:
Sichere Radfahrerüberfahrten erfordern ausreichende An-

näherungssichtweiten, damit Kfz-Lenkende sich annähernde 

Radfahrende rechtzeitig erkennen und sicher anhalten 

 können. Die erforderlichen Sichtfelder sind dabei von 

 Hindernissen wie z. B. parkenden Fahrzeugen oder Bewuchs 

frei zuhalten. Abbildung 16: Aufstellstreifen in Fahrbahnmitte /2/

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H



41

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

Das erforderliche Sichtfeld bei einer Radfahrerüberfahrt ist 

abhängig von der Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs bzw. von 

dem daraus resultierenden Anhalteweg (Schenkellänge l) 

 sowie der Strecke c der Radfahrenden bis zur Fahrfläche. 

Gemäß StVO dürfen sich Radfahrende einer Radfahrer-

überfahrt grundsätzlich nur mit 10 km/h annähern, wenn in 

unmittelbarer Nähe keine Kfz fahren, weshalb für die  Strecke c 

eine Länge von 10 m anzusetzen ist (s. Tabelle 11 und Ab-

bildung 17). 

Die erforderlichen Sichtfelder bei Radfahrerüberfahrten, die 

eine benachrangte Straße queren, sind in Abbildung 18 

 dargestellt. Als Kfz-Annäherungsgeschwindigkeit darf grund-
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Abbildung 17: Erforderliche Sichtfelder bei Radfahrerüberfahrten /2/
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sätzlich 20 km/h angesetzt werden, die erforderliche Erken-

nungsdistanz l ist dann 10 m, die Strecke c ist 10 m lang. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Bei Kreuzungen von Straßen mit Nachrang kann die 

Radwegquerung angehoben werden. Dies verringert 

die Geschwindigkeiten und macht den Vorrang für 

Radfahrende deutlich.

 ■ Bei stark befahrenen Zu- und Abfahrten von Grund-

stücken ist eine auffällige Gestaltung der Konfliktfläche 

(z. B. Einfärbung der Deckschicht) zielführend.

 ■ Querungen sollen möglichst rechtwinkelig erfolgen.

 ■ Bei Zweirichtungsradwegen sind Hinweise auf 

 Radfahrende aus beiden Richtungen sinnvoll.

Tabelle 11: Schenkellänge l (= Anhalteweg [m]) der Sichtfelder vor einer 
Radfahrerüberfahrt in Abhängigkeit von v85 /2/ – eigene Bearbeitung

v85 im Querverkehr auf der Straße
[km/h]

Schenkellänge l [m]  
(= Anhalteweg der Fahrzeuge)

20 10

30 20

40 30

50 45
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3.3.4	 Radfahrstreifen,  
Mehrzweckstreifen

Radfahr- und Mehrzweckstreifen führen den Radverkehr in 

direkter Linie über Kreuzungen. Sie werden entweder als 

 Radfahrerüberfahrt bei Radfahrstreifen markiert oder bei 

Mehrzweckstreifen mittels Leitlinien durchmarkiert.

Ihre Verflechtung mit dem rechtsabbiegenden Kfz-Verkehr 

kann bereits vor der Kreuzung erfolgen. Abhängig von Leis-

tungsfähigkeit, Verkehrsstärke und gegebenen Breiten an der 

Kreuzung sind gem. RVS 03.02.13 /2/ drei Varianten möglich:

a.  Radfahr- oder Mehrzweckstreifen auf Fahrbahnen 

ohne Rechtsabbiegestreifen

Die Führung eines Rad- oder Mehrzweckstreifens am Fahr-

bahnrand über die Kreuzung ist sinnvoll, wenn beispielsweise 

zu wenig Platz für einen eigenen Rechtsabbiegestreifen vor-

handen ist (s. Abbildung 19). 

Nicht zu empfehlen ist sie, wenn viele Radfahrende und/oder 

viele rechtsabbiegende Fahrzeuge unterwegs sind sowie ein 

starkes Längsgefälle gegeben ist.

Abbildung 18: Erforderliche Sichtfelder bei Radfahrerüberfahrten 
über eine einmündende Querstraße /2/

b.  Radfahr- oder Mehrzweckstreifen neben 

 Rechtsabbiegestreifen

Abbildung 20 zeigt einen Rechtsabbiegestreifen neben 

 einem Radfahr- bzw. Mehrzweckstreifen.

Der Verflechtungsbereich zwischen rechtsabbiegendem Kfz- 

Verkehr und geradeaus fahrenden Radfahrenden führt oft zu 

Konflikten. Für den Schwerverkehr sind Radfahrende im 

 „toten Winkel“ des Rück- bzw. Seitenspiegels nicht zu  sehen. 

Die Anlage eines eigenen geradeausführenden Mehrzweck- 

oder Radfahrstreifens und eines eigenen  Streifens für den 

Abbildung 19: Kreuzung ohne Rechtsabbiegestreifen /2/
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Kfz-Verkehr verdeutlicht die Querung der Radfahranlage und 

führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. 

Abbildung 21 zeigt eine sogenannte „Fahrradweiche“, die die 

geradeaus fahrenden bzw. rechtsabbiegenden Radfahren-

den für Kfz-LenkerInnen eindeutig erkennbar macht. Am Be-

ginn der parallelen Führung sollte eine Sperrlinie angeordnet 

werden, damit sich der Rad- und der Kfz-Verkehr durch die 

Parallelfahrt aufeinander einstellen können, eine flächige 

 Einfärbung verdeutlicht die Konfliktfläche.

Abbildung 20: Kreuzung mit eigenem 
Rechtsabbiegestreifen /2/

Abbildung 21: Fahrradweiche am Beginn eines Rechtsabbiegestreifens /2/

c.  Mehrzweckstreifen kombiniert mit  

Rechtsabbiegestreifen

Ein kombinierter Mehrzweckstreifen für Radfahrende und 

rechtsabbiegende Kfz bietet sich an, wenn für beide zusam-

men weniger als 3 m Breite zur Verfügung steht. Durch 

Längsmarkierung und Piktogramme wird die Fahrlinie der 

Radfahrenden im Kreuzungsbereich eindeutig erkennbar 

(s. Abbildung 22). 
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3.3.5 Fahrradstraßen
Grundsätzlich sollten Fahrradstraßen bevorrangt über Kreu-

zungen geführt werden, um einen gleichmäßigen Verkehrs-

fluss ohne Halte für den Radverkehr zu erreichen. Bei einer 

hohen Verkehrsbedeutung der Querstraße für den Kfz- 

Verkehr ist jedoch die Unterbrechung des Vorrangs zu prüfen. 

Die Gestaltung dieser Kreuzungsbereiche sollte entspre-

chend Abbildung 23 geplant werden. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Keine Rechtsvorrangregel, sondern einheitliche 

 Ausführung mittels Verkehrszeichen „Vorrang geben“ 

bzw. „Halt“

 ■ An Kreuzungen sollte jeweils ein Fahrradpiktogramm auf 

der Fahrbahn markiert werden.

 

Abbildung 22: Kreuzung mit einem Mehrzweckstreifen für 
Radfahrende und rechtsabbiegende Kfz /2/

Abbildung 23: Knotenpunkt mit Fahrbahnanhebung (oben) 
bzw. mit Haifischzähnen /2/
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3.3.6 Radfahren gegen die Einbahn
In Straßen, wo das Radfahren gegen die Einbahn erlaubt ist, 

werden querende oder abbiegende Kfz durch Fahrrad-

symbole und Richtungspfeile auf den gegengerichteten Rad-

verkehr aufmerksam gemacht. 

Im Kreuzungsbereich sind ausreichende Sichtbeziehungen 

zwischen Radfahrenden und Kfz zu gewährleisten, insbeson-

dere ist der unmittelbare Kreuzungsbereich von parkenden 

Kfz freizuhalten. 

Konflikte entstehen oftmals durch Kfz, die beim Einbiegen 

die Kurve schneiden. Entsprechende Maßnahmen wie bei-

spielsweise Bodenmarkierungen, Fahrradschleusen oder 

Fahrbahnerhöhungen unterbinden dieses Fehlverhalten 

(s. Beispiele). 

Hat der Radverkehr in einem Kreuzungsbereich Vorrang, sind 

die Verkehrszeichen „Vorrang geben“ oder „Halt“ sowie 

 Ordnungs- bzw. Begrenzungslinien anzubringen. Ein Zusatz-

schild mit waagrechten Pfeilen in beide Richtungen unterhalb 

des jeweiligen Verkehrszeichens liefert bei unübersichtlichen 
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 Situationen – ergänzt mit Piktogrammen und Pfeilen auf der 

Fahrbahn – zusätzliche Sicherheit. 

Bei der Öffnung von Einbahnstraßen sind insbesondere auch 

die Vorrangregelungen zu beachten, wobei drei Varianten 

möglich sind:

a.   Kreuzung zweier gleichrangiger Straßen mit 

 gegengerichtetem Radverkehr

Grundsätzlich gilt die Rechtsregel, sofern nicht durch 

 Verkehrszeichen eine Relation bevorrangt wird. 

b.  Kreuzung einer höherrangigen Straße mit einer 

niederrangigen Straße mit gegengerichtetem 

Radverkehr

Die niederrangigere Straße mit Radverkehr gegen die Fahrt-

rich tung hat hier Nachrang. Dies ist ebenfalls durch die ent-

sprechenden Verkehrszeichen deutlich zu machen (s. Ab-

bildung 24).

c.   Kreuzung einer bevorrangten Straße mit 

 gegengerichtetem Radverkehr mit einer 

 niederrangigen Straße

Die untergeordnete Straße wird durch ein entsprechendes 

Vorrangzeichen benachrangt. Zur Verdeutlichung des Vor-

rangs des Radverkehrs entgegen der Einbahnrichtung wird 

die Leitlinie durchgezogen und im Kreuzungsbereich eine 

Begrenzungs- oder Ordnungslinie markiert. 

3.3.7 Radverkehrsführung bei Ampeln
An mit VLSA (Verkehrslichtsignalanlage) geregelten Kreuzun-

gen ist es sinnvoll die Haltelinien für den Radverkehr etwa 3 

bis 5 m vor den Haltelinien des übrigen Verkehrs anzuordnen. 

Bei einer Aufstellung auf gleicher Höhe vor der Haltelinie be-

finden sich Radfahrende im sichttoten Raum („toter Winkel“) 

von Lkw-LenkerInnen und können leicht übersehen werden. 

Fahrstreifen für den Radverkehr:
Bei Radfahr- und Mehrzweckstreifen können Radfahrende an 

den bei Rotlicht wartenden Fahrzeugen vorbeifahren und auf 

dem vorgezogenen Radfahrstreifen auf die nächste Grün-

phase warten. So befinden sie sich im direkten Blickfeld der 

Kfz-LenkerInnen und können vor diesen in alle Richtungen 

problemlos wegfahren (s. Abbildung 25). 

Bei untergeordneten Straßen und Kreuzungen mit langen 

Rotzeiten bietet sich ein aufgeweiteter Radfahrstreifen an. 

Die vorgezogene Haltelinie ist hier verbreitert und auch vor 

dem Kfz-Fahrstreifen angebracht, wodurch auch ein sicheres 

direktes Linksabbiegen möglich ist (s. Abbildung 25). 

Im Mischverkehr können Radfahrende durch sogenannte 

AuffangRadstreifen am Anfang der Abbiegestreifen sicher 

zu einem vorgezogenen Radfahrstreifen geleitet werden. 

Bei mehrstreifigen Kreuzungen mit eigenem Links- bzw. 

Rechtsabbiegestreifen bietet ein eigener Linksabbiege 

Abbildung 24: Hochrangige Straße (links) bzw. niederrangige Straße (rechts) 
kreuzt Straße mit Radfahren gegen die Einbahn /2/
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bzw. Geradeausfahrstreifen für den Radverkehr neben 

den Kfz- Fahrstreifen entsprechende Sicherheit.

Der rund 40 bis 60 m lange Streifen sollte zumindest 1,60 m 

breit und optimalerweise flächig eingefärbt sein. Diese 

 eigenen Fahrstreifen für RadfahrerInnen sind für Abbiege-

verkehrsstärken von bis zu 1.000 Kfz/24 h und hohem Rad-

verkehrsaufkommen /18/ geeignet. 

Abbildung 25: Beispiel einer 
 lichtsignalgeregelten Kreuzung 

mit vorgezogenen Radfahrstreifen 
 (linker Kreuzungsast) und aufge-

weitetem Radfahrstreifen (unterer 
 Kreuzungsast) /2/

Können Radfahrende aus Sicherheitsgründen nicht direkt 

links abbiegen, ist eine Aufstellfläche zum indirekten 

Linksabbiegen vorzusehen. Je nach vorhandenem Platz 

kann diese rechts oder links neben der Radfahranlage mit 

Fahrradsymbol, Linksabbiegepfeil und Haltelinie gekenn-

zeichnet werden. 
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Verkürzung der Wartezeit bei Rotlicht 
( Abbiegen bei Rot):
Unter bestimmten Umständen kann das Rechtsabbiegen 

oder Geradeausfahren bei Rot für den Radverkehr erlaubt 

werden. Wesentliche Kriterien und Voraussetzungen sind im 

Arbeitspapier Nr. 36 „Einsatzkriterien für die Zusatztafel mit 

Grünpfeil für den Fahrradverkehr“ angeführt /29/.
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3.3.8	 Radverkehrsführung bei  
Kreisverkehren

Radfahranlagen im Bereich von Kreisverkehren weisen ein 

 erhöhtes Konfliktpotenzial auf, weshalb bei der Planung 

 folgende Aspekte besonders zu beachten sind: 

Führungsformen:
Der Radverkehr kann entweder im Mischverkehr auf der Fahr-

bahn oder auf umlaufenden Radwegen geführt werden. 

Eine Führung im Mischverkehr ist zielführend, wenn der Rad-

verkehr bereits auf der Zulaufstrecke zum Kreisverkehr im 

Mischverkehr oder auf einem Radfahr- oder Mehrzweckstrei-

fen geführt wird. Auf der Kreisfahrbahn selbst darf aus Sicher-

heitsgründen keine Radfahranlage markiert sein. Auch bei 

Kreisverkehren mit einem Außendurchmesser von weniger 

als 30 m ist die gemeinsame Führung mit dem Kfz-Verkehr 

aus Sicherheitsgründen zu bevorzugen.

Eine getrennte Führung auf Radwegen um den Kreisverkehr 

bietet sich an, wenn die Zufahrt auf Radwegen bzw. Geh- und 

Radwegen erfolgt und diese auch nach dem Kreisverkehr wei-

tergeführt werden. Umlaufende Einrichtungsradwege erfor-

dern für die Radfahrenden zwar große Umwege, aus Gründen 

der Verkehrssicherheit sind sie dennoch gegenüber Zweirich-

tungsradwegen zu bevorzugen. Bei Zweirichtungsradwegen 

müssen die Querungsstellen mindestens 2 m breit sein und 

mit Piktogrammen und Richtungspfeilen markiert sein.

Zufahrt:
Radfahr- und Mehrzweckstreifen enden vor der Einfahrt in 

den Kreisverkehr, um einen gefahrlosen Übergang in den 

Mischverkehr zu ermöglichen. Radfahrstreifen werden dabei 

zunächst in einen Mehrzweckstreifen übergeführt, der vor 

dem Fahrbahnteiler endet. 

Auch Einrichtungsradwege können über einen Mehrzweck-

streifen in den Mischverkehr übergeleitet werden (s. Abb. 26). 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Die Querungsstelle der RadfahrerInnen sollte etwa 

5 bis 6 m vom Rand der Kreisfahrbahn entfernt sein, 

damit ein Fahrzeug vor einem/einer querungswilligen 

Radfahrenden anhalten kann, ohne den Verkehr auf 

der Kreisfahrbahn zu behindern.

 ■ Eine tangentiale Zufahrt für den Kfz-Verkehr zum Kreis-

verkehr bzw. sehr breite Kreisfahrbahnen mit mehr als 

7,5 m bewirken eine hohe Geschwindigkeit im Kreisver-

kehr und eine geringe Anhaltebereitschaft bei den 

Querungsstellen. Die Zufahrt sollte daher radial erfolgen 

(Führung der gedachten verlängerten Fahrlinie durch 

den Kreismittelpunkt), um durch mehrere erforderliche 

Lenkbewegungen die Geschwindigkeit zu reduzieren.

 ■ Radwege sollten möglichst fahrbahnnah zum Kreisverkehr 

mit einem Abstand zwischen 2 und 4 m geführt werden.

 ■ Die Fahrlinien der Radfahrenden, insbesondere ob sie 

auf dem Radweg weiterfahren oder den Kreisverkehr 

queren wollen, sollen für die VerkehrsteilnehmerInnen 

eindeutig vorhersehbar sein.  

Abbildung 26: Anbindung von Einrichtungsradwegen an einen Kreisverkehr /2/
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3.3.9 Plangleiche Radquerungen – 
Fahrbahnteiler

Ein Fahrbahnteiler trennt die beiden Richtungsfahrbahnen 

voneinander und schafft eine Aufstellfläche mit guten Sicht-

bedingungen für Radfahrende in der Mitte der Fahrbahn, die 

hier auf zwei Etappen sicher und ohne langes Warten ge-

quert werden kann. 

Er ist gut geeignet für Straßen mit hohem Verkehrsaufkom-

men und führt – als Hochbord mit mindestens 2,5 m Breite 

und 3 m Länge gestaltet – dank der physischen Barriere auch 

zu einer Geschwindigkeitsreduktion. 

Bei geringerer Verkehrsbedeutung eines Straßenzuges kann 

Radfahrenden mittels einer Radfahrerüberfahrt der Vorrang 

gegeben werden. Bei einer hohen Verkehrsbedeutung des 

Straßenzuges für den Kfz-Verkehr oder unzureichenden Sicht-

verhältnissen ist der Radverkehr zu benachrangen. Alternativ 

dazu können Querungsstellen signalgeregelt werden, wodurch 

den Radfahrenden eine sichere Querung ermöglicht wird. 

An beiden Seiten des Fahrbahnteilers sind sichere Aufstell-

bereiche und Wartebereiche für Radfahrende vorzusehen, 

die mindestens 2 m² groß sein müssen (bei hohem Radver-

kehrsaufkommen entsprechend größer).
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3.3.10	 Unter- und Überführungen
Unter- bzw. Überführungen schaffen direkte niveaufreie Ver-

bindungen bei Kreuzungen mit Hauptverkehrsstraßen, Eisen-

bahnstrecken etc. und sind durch die räumliche Trennung 

vom Kfz-Verkehr sehr sicher. 

Bei der Neuerrichtung ist darauf zu achten, dass die Rampen 

sicher und komfortabel befahrbar sind, die Längsneigungen 

sollten daher 6 % nicht überschreiten. Des Weiteren sollte 

die Unter- bzw. Überführung möglichst ohne Umwege 

 erreichbar sein, da sonst die Akzeptanz zur Benutzung sinkt. 

Unterführungen sollten gut beleuchtet und einsehbar sein 

und eine lichte Höhe von 2,50 m und eine lichte Weite von 

3,50 m aufweisen. 

Aufgrund der hohen Errichtungskosten und des Platzbedarfes 

werden niveaufreie Querungsstellen nur im Ausnahmefall 

 errichtet. 

3.3.11 Eisenbahnkreuzungen
Eisenbahnkreuzungen stellen im Straßennetz besondere 

 Gefahrenstellen dar. Besonders Übergänge, welche  Straßen 

nicht im rechten Winkel kreuzen, bergen aufgrund der Schie-

nen für Radfahrende eine hohe Sturzgefahr. 

Bei nicht technisch gesicherten Bahnübergängen ver deut-

lichen geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen für Rad-

fahrende den Vorrang der Schienenfahrzeuge und die be-

sondere Gefahrenstelle.

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H



53

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

3.3.12 Bushaltestellen
Radverkehrsanlagen im Bereich von Bushaltestellen muss be-

sondere Beachtung geschenkt werden, da hier Radfahrende, 

ein- und aussteigende Fahrgäste und Busse auf engem Raum 

aufeinandertreffen. 

Der Radverkehr kann auf zwei Arten im Bereich von Halte-

stellen geführt werden: 

 ■ Mischverkehr auf der Fahrbahn (u. a. Radfahr- und 

Mehrzweckstreifen); im Regelfall konfliktärmer

 ■ Führung im Seitenraum (Radweg, Geh- und Radweg)

Sofern ausreichende Platzverhältnisse beidseits der Straße 

vorhanden sind, kann eine Verbreiterung der Fahrbahn erfol-

gen und der Radverkehr im rechten Winkel über die Gleise 

geführt werden (s. obenstehende Abbildung). 

Die Zwischenräume von selten befahrenen Gleisen können 

durch spezielle Hartgummiprofile ausgefüllt werden (s. unten-

stehende Abbildung). Bei häufiger Befahrung der Gleise 

kommt es jedoch zu einem starken Verschleiß und damit zu 

einer kurzen Lebens dauer der Gleisfüllung.
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Radfahr- und Mehrzweckstreifen:
Können Radfahrende an einem stehenden Bus nicht vorbei-

fahren, so ist der Radfahrstreifen im Bereich der Bushaltestelle 

zu unterbrechen, Mehrzweckstreifen können durchgezogen 

werden. Bei einer ausreichend breiten Busbucht, die das 

 unbehinderte Vorbeifahren von Radfahrenden gewährleistet, 

werden Radfahr- und Mehrzweckstreifen mit einer Warnlinie 

durchgezogen. 

Zu einer Behinderung des Radverkehrs kommt es durch 

 einen haltenden Bus in der Fahrbahnhaltestelle, wenn Rad-

fahrende nicht vorfahren können.

Radweg:
Bei ausreichenden Platzverhältnissen kann der Radweg hin-

ter der Haltestelle (Wartebereich) vorbeigeführt werden. 

Eine Trennung zwischen Fahrgastbereich und Radfahrenden 

durch Einfärbung, Materialänderung oder Gitter ist zu emp-

fehlen. Gute Sichtbeziehungen durch z. B. blickdurchlässige 

Wartehäuschen erhöhen die Sicherheit für beide Gruppen 

zusätzlich. 

Sind keine ausreichenden Platzverhältnisse hinter der Halte-

stelle vorhanden, kann folgende Vorgehensweise geprüft 

werden:

 ■ Breite des Radweges auf 1,0 m reduzieren

 ■ Anlage eines gemischten anstatt eines getrennten 

Geh- und Radweges

 ■ Kombination des Ein-/Ausstiegsbereiches mit dem 

Wartebereich

 ■ Einbeziehen des Wartebereiches als Teil des  Geh- und 

Radweges (nur bei geringem Rad- und Fußgänger-

verkehrsaufkommen möglich)

 ■ Bei sehr hoher Fahrgastfrequenz bzw. hohem Rad-

verkehrsaufkommen sollte der Radverkehr gegebenen-

falls auf der Fahrbahn geführt werden. 

Weiterführende Informationen zum Thema Bushaltestelle 

können der Broschüre „Bushaltestellen – Leitfaden für 

Gemeinden“ https://www.noel.gv.at/noe/P83414_

NOELRU7_Bushaltestellen_Broschuere_110221_BT_BFrei.pdf 

entnommen werden.

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H

Q
ue

lle
: ©

 S
TO

IK
 &

 P
ar

tn
er

 Z
T-

G
m

b
H



55

Leitfaden | Förderung des Radverkehrs

3.4 RADINFRASTRUKTUR IM 
 FREILAND – STRECKENBEREICHE

3.4.1 Mischverkehr

Einsatzbereich: 
Das bestehende Landes- und Gemeindestraßennetz in 

 Niederösterreich ist rund 80.000 km lang und stellt meist die 

direkteste Verbindung zwischen zwei Orten dar. Somit dient 

es auch als flächendeckendes Radroutennetz.

Voraussetzung dafür ist ein geringes Verkehrsaufkommen 

mit einem niedrigen Schwerverkehrsanteil. Die höchstzu-

lässige Geschwindigkeit im Bereich von Hauptradrouten, Ver-

bindungs- und Sammelrouten liegt bei 50 km/h (siehe Ab-

bildung 2). Im Bereich der Flächenerschließung bei 80 km/h 

(siehe Abbildung 3).

Vor- und Nachteile:
Das Radfahren im Mischverkehr im Freiland hat mehrere 

 subjektive und objektive Nachteile. Durch vorbeifahrende 

Lkw kommt es zu einer Sogwirkung, die eine Sicherheits-

gefährdung darstellen kann. Zahlreiche FahrzeuglenkerInnen 

überholen Radfahrende mit zu geringem Seitenabstand und 

fahren zu schnell. Unfallauswertungen zeigen, dass Radfahren 

im Mischverkehr, trotz subjektiv anderer Wahrnehmung, als 

sicher einzustufen ist.

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Möglichkeiten, wie der Radverkehr im Mischverkehr 

sicherer und komfortabler für den Radverkehr gestaltet 

werden kann, sind im Internet unter https://www.noe.gv.at/

noe/Verkehrsberatung.html beschrieben. 

 ■ Auch das Gemeindestraßennetz (Güterwege, touristische 

Wege etc.) kann für die Schließung von Radnetzlücken 

verwendet werden. Es wird empfohlen, dass diese Verkehrs-

wege mindestens 3 m breit und bituminös befestigt sind.

3.4.2 Radweg

Einsatzbereich: 
Radwege stellen das Grundnetz einer sicheren und komfor-

tablen Radinfrastruktur im Freiland dar. Durch die bauliche 

Trennung vom Kfz-Verkehr werden sie subjektiv als sehr 
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 sicher und komfortabel empfunden. Für wichtige Radrouten 

entlang oder abseits von Hauptverkehrsstraßen mit hohen 

Geschwindigkeiten sind sie daher sehr gut geeignet. Kreu-

zungen sollten – wie auch im Ortsgebiet – allerdings hier nur 

in großen Abständen vorkommen. 

Vor- und Nachteile:
Richtlinienkonform ausgeführt weisen Radwege eine hohe 

objektive und subjektive Sicherheit im Streckenbereich auf, 

bieten Radfahrenden einen sehr hohen Komfort und ermög-

lichen hohe Reisegeschwindigkeiten. 

Dimensionierung:
Radwege können als Ein- und Zweirichtungsradwege ge-

führt werden, wobei im Freiland vor allem Zweirichtungsrad-

wege bzw. Geh- und Radwege zum Einsatz kommen. 

Die erforderlichen Gesamtbreiten bzw. mögliche Quer-

schnittsgestaltungen von Rad- bzw. Geh- und Radwegen 

sind in den Kapiteln 3.2.2 und 3.2.3 beschrieben. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Bei Engstellen kann der Radweg zur Fahrbahn geschwenkt 

werden und anstelle des Schutzstreifens ein Hochbord 

als Schutz vor dem Kfz-Verkehr angeordnet werden. 

 ■ Bei Gefahr von Abkommensunfällen von Kfz kann neben 

dem Radweg ein Fahrzeugrückhaltesystem errichtet 

werden.

 ■ Es kann zielführend sein das Befahren von Radwegen 

durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zuzulassen. 

Unterhalb des Verkehrszeichens Radweg oder Geh- 

und Radweg ist in diesem Fall eine entsprechende 

Zusatztafel zu verordnen.

3.4.3 Fahrradstraße
In Bezug auf die rechtlichen Grundlagen wird auf die 

 Ausführungen in Kapitel 3.2.6 verwiesen.

Einsatzbereich:
Schwach befahrene Straßen im Freiland (Nebenstraßen, 

 Güterwege) ohne Verbindungsfunktion können als Fahrrad-

straßen verordnet werden. Sie bieten auf Grund der recht-

lichen Bestimmungen besonderen Schutz und Komfort für 

Radfahrende und sind insbesondere für Hauptverbindungen 

des Radverkehrs geeignet.

Vor- und Nachteile:
Da eine bestehende Straße genutzt werden kann, ist diese 

Maßnahme rasch und kostengünstig umsetzbar. Im Regelfall 

sind dafür nur geringe bauliche Änderungen erforderlich. Auf 

Fahrradstraßen gilt ein Tempolimit von 30 km/h.
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Dimensionierung: 
Die Anlage einer Fahrradstraße ist bei Straßen mit Breiten 

zwischen 3,0 und 4,5 m möglich. Größere Breiten sind insbe-

sondere bei häufigen Begegnungsfällen von Radfahrenden 

mit Großfahrzeugen (z. B. landwirtschaftlichen Fahrzeugen) 

zielführend. Stehen die erforderlichen Breiten nicht durchge-

hend zu Verfügung, gewährleisten Ausweichbuchten die 

 Sicherheit des Radverkehrs. 

Hinweise zur Umsetzung:
 ■ Für Kraftfahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge ist 

das Zu- und Abfahren erlaubt.

 ■ Prüfung, ob Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung 

des Kfz-Verkehrs erforderlich sind

 ■ Eine auffällige Markierung verdeutlicht den Beginn der 

Fahrradstraße und verstärkt die Erkennbarkeit. 

3.5	RADINFRASTRUKTUR IM 
 FREILAND – KREUZUNGSBEREICHE

Wie zuvor im Kapitel 3.4 beschrieben, sind im Freiland im 

 Wesentlichen die Führungsformen Mischverkehr, Radweg 

und Fahrradstraße üblich. 

Generell ist darauf zu achten, dass ausreichende Sichtverhält-

nisse und eindeutige Vorrangverhältnisse gegeben sind. Zu-

sätzlich sind deutliche Hinweise auf den querenden Radver-

kehr (beispielsweise Verkehrszeichen, Bodenmarkierungen) 

anzubringen. Ist trotz dieser Maßnahmen keine ausreichende 

Verkehrssicherheit gegeben, kann eine Geschwindigkeitsbe-

schränkung für den Kfz-Verkehr erforderlich sein.

Mischverkehr:
Haben Radfahrende auf einer Radroute wie z. B. einer Fahr-

radstraße oder auf einem Güter- oder Begleitweg Vorrang, ist 

der Querverkehr durch die Verkehrszeichen „Vorrang geben“ 

oder „Halt“ zu benachrangen. Soll die Radroute gegenüber 

dem Kfz-Verkehr benachrangt werden, sind die beiden Ver-

kehrszeichen auf der Radverkehrsanlage kundzumachen. 
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Radweg:
Ein Radweg kann bevorrangt oder benachrangt eine Straße 

kreuzen.

1.  Radverkehr bevorrangt
Bei Kreuzungen von Hauptradrouten mit untergeordneten 

Straßen sollte der Radverkehr bevorrangt werden und mittels 

Radfahrerüberfahrt über die querende Straße geführt werden. 

Zulässige Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 50 km/h 

 erfordern eine Ampel-Regelung. 

Aus Sicherheitsgründen sollten – wie auch im Ortsgebiet – 

Radfahrerüberfahrten einen Abstand von mindestens 5 m 

von der parallelen Fahrbahn aufweisen oder direkt an die 

Fahrbahn herangeführt werden. Zur besseren Erkennbarkeit 

der Kreuzungssituation bzw. zur Verdeutlichung des Nach-

rangs können folgende Maßnahmen gesetzt werden:

 ■ Anhebung der Radwegquerung 

 ■ Verschwenkung oder Einengung der Fahrbahn 

(z. B.  Mittelinsel)

 ■ Bei unübersichtlichen Kreuzungen oder Konfliktstellen 

Hinweis für Kfz-LenkerInnen auf die Querungsstelle 

(z. B. Markieren von Ordnungslinien in Form weißer 

Dreiecke auf der Fahrbahn)

 ■ Bei unzureichender Sicht Aufstellen des Verkehrszeichens 

„Halt“ und Markieren einer Haltelinie

 ■ Verkehrszeichen „Halt“ bzw. „Vorrang geben“ zusätzlich 

als Piktogramm auf der Fahrbahn anbringen

2.  Radverkehr benachrangt
Bei der Kreuzung der Radverkehrsanlage mit Hauptverkehrs-

straßen ist der Radverkehr zu benachrangen. Zur besseren 

Erkennbarkeit der Kreuzungssituation bzw. zur Verdeut lichung 

des Nachrangs können folgende Maßnahmen gesetzt werden:

 ■ Mittelinsel als Querungshilfe (Breite 2,5 m) anordnen

 ■ Markieren von Ordnungslinien in Form weißer Dreiecke 

auf der Radfahranlage (zusätzlich zum Verkehrszeichen 

„Vorrang geben“)

 ■ Bei unzureichender Sicht Aufstellen des Verkehrszeichens 

„Halt“ und Markieren einer Haltelinie

 ■ Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen auf dem 

Radweg (z. B. Rampen, Änderung der Oberflächenstruktur)

Kreisverkehr:
Wie im Kapitel 3.3.8 (Kreisverkehr im Ortsgebiet) beschrieben, 

kann auch der Radverkehr im Freiland grundsätzlich auf zwei 

Arten geführt werden, im Mischverkehr auf der Fahrbahn 

oder auf umlaufenden Radwegen. Die darin getätigten Aus-

sagen gelten auch für das Freiland. Allerdings sollte hier aus 

Gründen der Verkehrssicherheit der Radverkehr benachrangt 

werden. 
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4Innovative Maßnahmen

Die in der Radverkehrsrichtlinie /2/ angeführten Maße für die 

Dimensionierung von Radfahranlagen gewährleisten in Bezug 

auf Komfort und Sicherheit der Radfahrenden eine qualitativ 

hochwertige Radinfrastruktur.

In bestehenden Ortschaften stehen aber aufgrund der Be-

bauungsstruktur oftmals nicht ausreichend Flächen für die 

unterschiedlichen Nutzungen bzw. für die einzelnen Verkehrs-

arten zur Verfügung.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen nun zahlreiche natio-

nale und internationale Beispiele näherbringen, wie in heraus-

fordernden Situationen innovative und lösungsorientierte 

Maßnahmen für einen sicheren und attraktiven Radverkehr 

gefunden wurden, die einfach und kostengünstig umsetzbar 

sind.

Aufgrund des Umfanges der beschriebenen Maßnahmen 

und der laufenden Erweiterung mit neuen Beispielen ist 

 dieser Teil des Leitfadens ausschließlich im Internet unter 

www.noe.gv.at/noe/Verkehrsberatung.html abrufbar.
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